
Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jnſerate für den Courier werden an-

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg Ro 156.

2 genommen: Jn Leipzig in derC r 0 r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
v O Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

V 117. Halle, Sonnabend den 22. Mai
Hierzu eine Beilage.

e Das nüchſte Stück des Couriers erſcheint Dienstag den 25. Mai.

Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der 4ten Klaſſe 95ſter
Königl. Klaſſen Lotterie fiel ein Hauptgewinn von 20,000 Thlr. auf
Nr. 71,885 in Berlin bei Seeger; 1 Gewinn von 5000 Thlr. auf
Nr. 5460 nach Waldenburg bei Schützenhofer; 1 Gewinn von 2000
Thlr. auf Nr. 32,995 nach Halle bei Lehmann 49 Gewinne zu 1000
Thlr. fielen auf Nr. 11. 1611. 2397. 3261. 3937. 5315. 5351. 8705.
8801. 10,155. 12,143. 13,802. 14,458. 17,197. 19,904. 20,917. 22,660.
25,889. 26,475. 30,161. 30,754. 33,146. 35,412. 43,030. 47,504. 49,409.
49,937. 51,528. 52,247. 55,143. 55,303. 55,424. 56,254. 56,940. 60,228.
61,330. 62,425. 62,787. 63,515. 67,885. 68,347. 69,236. 74,003. 74,793.
77,264. 78,733. 80,387. 82,768 und 84,513 in Berlin bei Alevin,
bei Aron jnn. bei Grack und 6mal bei Seeger, nach Barmen bei
Holzſchuher, Brandeuburg bei Lazarus, Breslau 2mal bei Holſchau
und 3mal bei Schreiber, Cöln bei Reimbold, Danzig bei Rotzoll,
Drieſen bei Abraham, Düſſeldorf 2mal bei Spatz, Graudenz bei
Lachmann, Gruünberg bei Hellwig Halberſtadt bei Sußmann, Halle
2mal bei Lehmann, Königsberg in Pr. 2mal bei Borchardt, bei Heyg-
ſter und 2mal bei Samter, Liegnitz 4mal bei Leitgebel, Magdeburg
2mal bei Brauns und 2mal bei Roch, Merſeburg bei Kieſelbach,
Naumburg bei Vogel, Neumarkt bei Wirſieg Neuß bei Kauffmann,
Poſen bei Pulvermacher, Sagan bei Wieſenthal, Siegen 2mal bei
Hees, Stettin bei Wilsnach und nach Stralſund bei Claußen;
44 Gewinne zu 500 Thlr. auf Nr. 648. 880. 4866. 6945. 9412.
11,705. 11,955. 13,866. 14,717. 14,880. 17,477. 21,591. 24,719. 25,909.
27,264. 28,280. 29,319. 31,658. 33,495. 36,920. 41,719. 42,095. 46,815.
49,056. 51,361. 51,373. 52,858. 52,962. 55,319. 57,7 18. 57,882. 58,290.
65,132. 67,201. 67,345. 68,163. 72,323. 73,282. 73,450. 74,331. 76,448.
77,933. 78,583 und 79,185 in Berlin 2mal bei Burg, bei Grack, bei
Matzdorff, bei Moſer, bei Securius und bei Seeger, nach Bonn bei
Haaſt, Breslau 2mal bei Holſchau, bei Löwenſtein und 5mal bei
Schreiber, Cöln bei Krauß und 3mal bei Reimbold, Grefeld bei
Meyer, Duüſſeldorf 3mal bei Spatz, Frankfurt bei Baßwitz, Glogau
bei Levyſohn, Jſerlohn 2mal bei Hellmann, Königsberg in Pr. bei
Borchardt, Liegnitz bei Leitgebel, Magdeburg bei Roch, Naumburg
bei Vogel, Neiße bei Jäkel, Neuß bei Kauffmann, Prenzlau bei
Herz, Ratibor bei Samofje, Reichenbach bei Scharff, Sagan bei Wie-
ſenthal, Salzwedel bei Pflughaupt, Stettin 2mal bei Wilsnach,
Thorn 2mal bei Krupinsky und nach Zeitz bei Zurn 52 Gewinne zu
200 Thlr. auf Nr. 5084. 5703. 7624. 8643. 9948. 10,549. 10,598.
11,325. 11,326. 13,040. 14,108. 15,764. 16,265. 18,747. 26,364. 21,289.
21,632. 22,370. 23,012. 23,225. 24,187. 24,228. 25,901. 25,937. 26,280.
26,365. 26,639. 27,766. 31/020. 33,615. 35,639. 39/561. 41,245. 45,348.
45,553. 46,060. 46,356. 46,512. 46,607. 47,494. 47,653. 49,100. 57,120.
60,707. 62,976. 65,873. 69,983. 70,315. 70,812. 72,907. 76,674 und
77,695.

Berlin, den 19. Mai 1847.
Königl. General- Lotterie Direktion.

Deutſchland.
Berlin. Sitzung der Vereinigten Kurien am 14. Mai.

(Schluß). Verhandlungen über Errichtung von
Landrentenbanken. Die Verſammlung verließ, abſicht
lich ohne Abſtimmung, die Frage der Nutzlichkeit und des
rechtlichen Standpunktes und ging zur Eroörterung der den
Landrentenbanken nothwendigen Staatsgarantie uüber. Der
Abtheilungsreferent Frhr. v. Gaffron trug das Kommiſ-
ſionsgutachten vor, deſſen Jnhalt in dem Antrage zuſam-
mengefaßt war, daß der Staat die Garantie fur die
Rentenbanken unter der Bedingung der durch die 69. 188,
189 Thl. I. Tit. 14 des Allg. Landr. und F. 9 b der Ver
ordnung vom 29. Juni 1835 feſtgeſtellten Sicherheit der
Renten in der Art uübernehmen moge, daß wegen Erfuül-
lung der dadurch begründeten Verpflichtungen zwar zunachſt
die Staatskaſſe eintreten muß, dem Staat aber vorbehal-
ten bleibt, wenn er es nach den obwaltenden Verhältniſſen
fur nöthig findet, auf die betreffende Provinz zuruckzuge
hen und aus deren Mitteln, nach Vernehmung der von
den Provinzialſtänden zu begutachtenden Repartitionsgrund-
ſätze die Deckung herbeizuführen daß ferner dem Vereinig-
ten Landtage bei deſſen jedesmaligem Zuſammentritte ein
Nachweis daruüber vorgelegt werde, welche Garantien der
Staat gegeben hat, und wie und um wie viel dieſe Ga-

rantien ſucceſſive erlöſchen. Hierauf hielt der weſtphä-
liſche Abgeordnete Frhr. von Vincke folgenden Vortrag:

„„Dieſe Thatſachen wurden es zweckmäßig erſcheinen laſſen,
wenn das Gouvernement uber dieſen höchſt wichtigen Gegen
ſtand einen vollſtändigen Geſetz Entwurf hatte ausarbeiten und
erſt zur Berathung der Provinzial Landtage vorlegen laſſen;
denn dann wurden wir über die Ausfuhrbarkeit deſſelben in den
einzelnen Provinzen je nach den Lokal-Verhaltniſſen eine be
ſtinmte Ueberſicht beſitzen. Dieſe beſitzen wir jetzt nicht, es iſt

uns nur von Seiten der Vertreter des Gouvernements, von
dem Herrn Königlichen Kommiſſarius und dem Herrn Finanz-
Miniſter, vorgetragen worden daß wir zuerſt uüber die Frage
der Garantie uns auszuſprechen hätten, weil ſonſt dieſes Jn-
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ſtitut in den einzelnen Provinzen nicht ins Leben treten könnte.
Der Königliche Kommiſſar hat zwar dieſe Anſicht einigermaßen
modifizirt. Er hat geſagt, es würde die Nothwendigkeit einer
Staats Garantie nicht durchaus anerkannt, es konnte aber von
Seiten eines Provinzial-Landtages, welcher wegen Errichtung
von Renten- Banken befragt würde, von einer ſolchen allgemei-
nen Staats Garantie das ins Leben treten dieſes Jnſtituts ab-
hangig gemacht werden, und inſofern wurde es nothig ſein, fur
dieſen eventuellen Fall uns darüber auszuſprechen, ob wir zu
einer ſolchen Garantie unſere Zuſtimmung geben wollten. Jch
muß mir hierbei den Zuſatz erlauben, daß der Königliche Kom-
miſſar bemerkte, die Meinung des Gouvernements könnte da-
hin gehen, daß dann erſt die Zuſtimmung der Verſammlung zu
der Garantie eingeholt werde. Jch glaube, daß die Meinung
des Gouvernements nicht blos dahin gehen kann, ſondern daß
die Meinung dahin gehen muß, weil ich im Einverſtändniſſe
mit der Geſetzgebung es fur begrundet halte, daß eine ſolche
Garantie des Staats nicht eintreten kann, ohne Zuſtimmung
der Stände-Verſammlung. Es iſt möglich, daß ich den Herrn
Kommiſſar mißverſtanden habe, aber ich habe ſeine Bemerkung
ſo aufgefaßt. Jch muß ferner einer anderen Behauptung der
beiden Herren Miniſter widerſprechen. Jch glaube nicht, daß
die allgemeine Garantie des Staates zur Errichtung dieſer Land
renten Banken durchaus nöthig iſt ich glaube vielmehr, daß es
Provinzen im Staate giebt, die deſſen nicht bedürfen, nament-
lich die Provinz, um die es ſich hier vorzugsweiſe handelt, die
in ihrem Umfange und in ihrer Bedeutung, wie wir noch vor
einigen Wochen aus erhabenem Munde gehoört haben, den Werth
mancher deutſchen Königreiche uberſteigt, nämlich Schleſien, wel
ches in Bedeutung, Wohlſtand, Umfang und Bevölkerung ſo
eminente Garantieen darbietet, daß es gar keiner Unterſtützung
durch den Kredit des Staates bedarf. Es iſt von dem Herrn
Finanz Miniſter angefuhrt worden, daß ein ſolcher kleiner Rayon
die gehörige Garantie nicht darbieten wurde. Jch mochte hier-
bei auf ein Beiſpiel zuruckweiſen, was uns ebenfalls von dem
Herrn Finanz Miniſter angefuührt worden iſt, was aber gerade
fur die entgegengeſetzte Anſicht beweiſt namlich: die ritterſchaft-
lichen Kredit Jnſtitute. Jch bin zwar nicht ſo genau damit be-
kannt, weil ſie in Weſtfalen nicht beſtehen, aber nach meiner
Ruückſprache mit dem Referenten glaube ich, ſo verſtanden zu
haben daß nur fur das ſchleſiſche Kredit-Jnſtitut, was unter
Leitung des ehrenwerthen Präſidenten der Haupt Verwaltung
der Staatsſchulden ſteht, die Staats- Garantie ausgeſprochen iſt,
keineswegs aber fur die Kredit Jnſtitute der Ritterſchaft, welche
in einzelnen Theilen des Staats beſtehen. Da bietet eben nur
die hypothekariſche Sicherheit der Guter die einzige Sicherheit
dar, aber dieſelbe hat ſich ſo genugend herausgeſtellt, daß dieſe
Papiere denſelben Cours halten, welchen die Staatspapiere ha-
ben. Jch glaube hieraus folgern zu duürfen, daß es fur die
Landrenten-Banken ebenfalls einer allgemeinen Garantie des
Staats nicht bedurfen wurde. Es ſind uns zwei ſpezielle Fälle
dagegen angeführt worden, namlich das Beiſpiel eines ähnlichen
IJnſtituts, welches in vier Kreiſen der Provinz Weſtfalen beſteht
und wofuür allerdings die Garantie des Staats gewahrt iſt.
Dies ſcheint mir aber ein ſingulairer Fall; es handelt ſich hier
um die Garantie, welche nur fur vier Kreiſe ubernommen
wurde, alſo nicht um die Garantie fur eine ganze Provinz, die
einen neun bis zehnfachen Umfang vielleicht hat; es handelt
ſich um die Garantie fur vier Kreiſe, welche notoriſch auf das
äußerſte von allen Mitteln entblöößt und in ihrem Wohlſtand
gänzlich zurückgekommen waren, namentlich in Bezug auf den
Stand der Landgemeinden, wie wir dies aus dem Munde eines
Redners aus Weſtfalen gehört haben, welcher langere Zeit an
der Spitze jenes Jnſtitutes geſtanden und um daſſelbe vielfache
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Verdienſte ſich erworben hat. Es kann alſo dieſes einzelne Bei-
ſpiel nicht ausgedehnt werden auf den Fall einer ganzen Pro-
vinz, und da die Provinzialſtände, wo ſie von der Nützlichkeit
der Renten-Banken durchdrungen ſind, gewiß geneigt ſein wer
den, die Garantie fur dieſe Jnſtitute zu ubernehmen, ſo glaube
ich daß dieſe Garantie vollkommen hinreichend ſein wird, um
dies Jnſtitut ins Leben zu rufen. Jch bin außerdem der Mei-
nung, daß es zur Begutachtung der einzelnen Bedingungen,
unter welchen es ins Leben treten ſoll, der Anhörung der Pro-
vinzial Stande bedürfen wurde, weil in dem Entwurf, wie er
uns hier vorliegt ich alle dieſe Bedingungen vermiſſe, wie dies
von einem Abgeordneten aus der Rhein Provinz mit dem ihm
eigenen Scharfſinn in finanziellen Fragen hervorgehoben iſt. Es
iſt in einer von ihm eingereichten Petition darauf hingewieſen,
daß wir aller naäheren Kriterien entbehren, in Betreff des Um-
fanges der Garantie, in Betreff der Zeitdauer und in Betreff
der Bedingungen der Garantie. Es iſt uns zwar von dem Kö-
niglichen Kommiſſar bemerkt worden, daß, was den quantitati-
ven Umfang betrifft, derſelbe ſich durchaus nicht uberſehen laſſe,
wie wir dies auch ſchon aus der Denkſchrift entnommen hat-
ten. Es iſt geſagt worden daß man ſich zwar einen Rieſen
darunter denken könnte, der aber in moraliſcher Beziehung bald
die Geſtalt eines Zwerges annehmen wurde. Dieſe Bemerkung
möchte fur Friedenszeiten richtig ſein. Auch die Beiſpiele, ich
bitte dies zu beherzigen, welche aus dem Königreich Sachſen
angefuhrt ſind, ſind nur Beiſpiele aus Friedenszeiten; ganz an
ders aber wurde ſich dies im Fall eines Krieges herausſtellen?
Wir haben glaube ich, ſolcher eklatanten Falle in unſerer Lan
desgeſchichte genug, ich brauche alſo nicht auf andere Lander zu
ruckzukommen. Bei dem Ausbruch eines Krieges wurden die
Renten gewiß nicht bezahlt werden, und die Garantie des Stag-
tes wurde alsdann in exorbitantem Maße realiſirt werden, und
wir würden hierbei mit 70 Thlrn. gegen 10 Millionen ſchwer-
lich ausreichen. Jch glaube, daß, wenn man ſich fur etwas
verburgen ſoll, wie dies ſchon von einem geehrten Redner vor
mir angefuührt worden iſt, man zunächſt den Umfang und die
Dauer ſeiner Verpflichtung ganz genau uüberſehen muß. So
handelt ein jeder guter Hausvater. Von der Abtheilung iſt als
nöthige Bedingung aufgeſtellt worden, daß die ausführende Be
hörde angewieſen wurde, die Garantie unter den allgemeinen
geſetzlichen Bedingungen fur die pupillariſche Sicherheit zu uber
nehmen, alſo bis auf Höhe von zwei Drittel bei ländlichen, und
bis auf Höhe von ein halb bei ſtädtiſchen Grundſtucken. Es iſt
dies die bekannte Vorſchrift, welche auch bei Vormundſchafts
Behörden ſtets angewendet wird. Abgeſehen aber davon, daß
ich die nöthige ſtäandiſche Mitwirkung dabei vermiſſe, indem dieſe
Geſchäfte Beamten ubertragen werden, welche jeder ſtandiſchen
Kontrolle uberhoben ſind, ſo wird auch dieſe Vorſchrift ſich als
praktiſch nur fur Friedenszeiten bewahren. Wenn ein unver
mutheter Krieg eintreten ſollte, kann dieſe formelle Garantie
keine Buürgſchaften gewähren, daß die Leute, die ihre Grund
ſtücke innerhalb zwei Drittel des Werthes belaſtet haben, im
Stande ſein werden bei einer Subhaſtation auch nur zwei Drit-
tel des Werths herauszubringen. Hierfur, glaube ich, wird es
keines Beweiſes bedurfen.

Das ſind Alles Beſtimmungen die ich in dem Geſetz-Ent-
wurfe vermiſſe. Jch glaube mich aber auch aus allgemeinen
Grunden, im ſpeziellen Jntereſſe der hohen Verſammlung ge-
gen die Garantie erklären zu müſſen. Jch muß zuruckkommen
auf das, was ich vorhin ſagte: Jeder Hausvater, der irgend
eine Schuld kontrahiren oder eine Buürgſchaft übernehmen will,
was ziemlich einerlei iſt (denn wenn der, fur den er buürgt, nicht
bezahlt, ſo tritt ſeine Verpflichtung ein), wird ſich fragen wie
groß iſt der Umfang meiner Mittel und zweitens welche Ver
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pflichtungen und welche Paſſiva habe ich etwa ſonſt noch, und
welche Paſſiva konnen im Bereiche menſchlicher Vorausſicht, ſo
weit meine Augen es überſehen können, mir noch bevorſtehen
Jn allen dieſen Situationen befinden wir uns nicht. Zuvorderſt
liegen uns zwar allgemeine Ueberſichten über den Staatshaus-
halt vor, aber nicht ſo detaillirt, nicht ſo ſpeziell belegt, wie es
fur eine ſolche wichtige Angelegenheit erforderlich iſt, um irgend
eine Garantie Namens des Landes uübernehmen zu können. Wir
befinden uns aber auch ganz außer Stande, das Maß unſerer
Verpflichtungen uberſehen zu können. Wir konnen zwar aus der
Ueberſicht der Staatsſchulden, welche wir dem verehrten Chef
der Staatsſchulden Verwaltung verdanken, erſehen, wie groß
die Schuldenmaſſe jetzt iſt, aber wir konnen nicht vorausſehen,
auf wie hoch ſie ſich vielleicht in der nächſten Zeit belaufen wird.
Nach dem Geſetz vom 17. Januar 1820, welches Se. hochſe-
lige Majeſtät für unwiderruflich erklart hatte, durften keine
Staatsſchulden Scheine ausgeſtellt werden ohne Mitgarantie der
kunftigen reichsſtaändiſchen Verſammlung. Dieſe ſind Wir. Wir
haben nach der Sr. Majeſtät eingereichten Adreſſe die Rechte
erworben, welche der reichsſtändiſchen Verſammlung beigelegt ſind.
Das Patent vom 3. Februar d. J. gewahrt aber dem Staate
die Moöglichkeit, unter zwei Bedingungen Schulden zu kontra-

hiren ohne die Zuſtimmung der Verſammlung, einmal inſofern
eine Deputation von 8 Perſonen durch ihre bloße Zuziehung,

keineswegs Zuſtimmung, ihn autoriſirt, Schulden ins Leben tre-
ten zu laſſen, nicht nur fur einen eingetretenen ſondern ſogar

im Falle eines bevorſtehenden Krieges und ich frage, ob es
möglich iſt, ob ſelbſt der Propheten-Blick des weiſeſten Monar-
chen fur den Zeitraum nur eines Vierteljahres vorauszuſehen

ob ein Krieg entſtehen wird, und im Fall ein Krieg
beſorgt werden möchte, ob dieſe Beſorgniſſe ſich nicht wieder
verziehen werden, wie wir dies ja ſchon mehrmals erlebten.
Wir würden alſo Schulden ins Leben treten ſehen koönnen, die
nur fur die entfernte Möglichkeit eines Krieges gemacht wären,

und dieſe Möglichkeit hätten wir gelegt in die Zuziehung einer
Minderheit von acht Perſonen, die aus dieſer Verſammlung
vielleicht hervorgehen könnte.

Ueber die Nothwendigkeit dieſer Ausnahme Maßregel koön-
nen noch allenfalls verſchiedene Anſichten obwalten (ich theile

dieſe Anſicht nicht, aber es konnten doch verſchiedene Anſich-
ten daruüber herrſchen) aber ein weit dringenderer Fall kann
eintreten daß naämlich nur ein Theil des Staats- Vermögens
zum Pfande geſetzt zu werden braucht, um eine Verpflichtung
für den ganzen Staat zu begründen; denn wenn dieſe Spezial-

Hhypothek nicht ausreicht, ſo hört damit die perſönliche Haftbar
keit des Staates nicht auf. Wir haben den Fall im Jahre 1822
und 1832 erlebt, und ich ſehe keinen Grund ein, warum die
Seehandlung ſich nicht wieder in der Lage befinden konnte, unter
Verpfandung ihrer Fonds, Schulden zu kontrahiren, fur die nach
her der Staat mit ſeinem Vermögen als Garant eintreten muüßte,
auf Grund des Geſetzes von demſelben Datum (17. Jan. 1820),
wonach er die Garantie für alle Geſchäfte der Seehandlung zu lei-
ſten hat. So lange es alſo möglich iſt, daß der Staat mit
Millionen von Schulden belaſtet werden kann, zu welchen die
Verſammlung ihre Zuſtimmung nicht gegeben hat, ſo lange
befinde ich mich nach meiner entſchiedenen Ueberzeugung nicht
in der Lage, irgend eine Garantie fur eine Staatsſchuld einzu
gehen. Es kommt noch der weſentliche Punkt hinzu, daß wir
keine genugende Sicherheit dafür beſitzen, daß ſelbſt die beſchränkte
Zuſtimmung zu Schulden, die uns in dem Patente verliehen
iſt, uns verbleiben wird denn ob das Patent geändert werden
ſoll haben Se. Majeſtat ihrer Allerhöchſten Entſchließung vor

behalten, und es iſt eine Aenderung in keiner Dispoſition des
Geſetzes von einer Zuſtimmung, ja nicht einmal von einem Bei

rath der ſtäandiſchen Verſammlung abhängig gemacht; es iſt nur
geſagt, ſofern Se. Maj. ſich bewogen finden ſollten, ſtandiſchen
Beirath uber eine ſolche Aenderung zu geſinnen, ſo würden Sie
den Beirath des Vereinigten Landtages darüber einholen. Wir
haben in unſerer Geſetzgebung erlebt, daß ein Geſetz, das von
einem Könige fur unwiderruflich erklart war, in ſeinen weſent
lichſten Beſtimmungen durch die neue Geſetzgebung alterirt wur
de, und wir können uns alſo in Bezug auf das Patent vom
3. Februar c. vermoge Anwendung der Machtvollkommenheit
Sr. Majeſtat des Königs wieder in derſelben Lage befinden.
Der König ſtirbt nicht, das iſt der Grundſatz, worauf die Mo
narchie, wie auf unerſchutterlichem Fundament, ruht. So lange
es aber möglich iſt, daß ein Nachfolger aus Allerhöchſter Macht
vollkommenheit ein Geſetz aufhebt, welches ſein in Gott ruhen-
der Vorfahre als unwiderruflich bezeichnet hat ſo lange ver
miſſe ich die nothwendigſte Grundlage fur unſere Verfaſſung.
Jch ſehe mir gegenuüber viele ehrenwerthe Mitglieder, die nach
dem gewöhnlichen Sprachgebrauche Konſervative genannt wer
den. Jch habe die feſte Ueberzeugung daß ſie unſere Verfaſ-
ſung konſerviren werden, wie ihr Privatrecht. Jch zähle mich
den Konſervativen bei. Jch bin feſt entſchloſſen mein gutes
Recht und mein gutes Gewiſſen ungeſchmalert und ungetrubt
auf meine Nachkommen zu vererben, wie ich ſie von meinen
Vorfahren uüberkommen habe. Deshalb ſtimme ich gegen die
uns angeſonnene Garantie.“

(Bravo!)
Die Rede erndtete Beifall. Sie brachte lin die Dis-

kuſſion eins der bedeutungsvollſten und gewichtigſten Prin-
zipien, die vom Anfang an vom Vereinigten Landtage ſtets
im Auge behalten worden ſind. Jn ihrer ſtreng verſtan-
desmäßigen kritiſchen Haltung und Faſſung war ſie geeig
net, der politiſchen Diskuſſion Bahn zu brechen und die
beſten parlamentariſchen Talente dieſes erſten preußiſchen
Landtags wieder auf die Tribune zu fuhren. Zunachſt er
klärte Graf von Helldorf, die Lage der Dinge ſei noch
nicht ſo weit vorgeruckt, daß ſich die Verſammlung ohne
Bedenken fur die Zuſtimmung in die verlangte Garantie
entſcheiden könne. Die Abgeordneten Bruſt aus der Rhein-
provinz und Tſchocke aus Breslau ſprachen aus daß ſie
ihre Stimme fur die Garantie nicht geben konnten, weil
dieſe vom Staate übernommen mit einer Staatsanleihe
oder mit der Uebernahme einer Schuld gleichbedeutend ſei.
Der Frhr. v. Gaffron, der Marſchall Furſt zu Solms
und der Abgeordn. v. Werdeck widerſprachen, wiewohl
nur unerheblich, der mit logiſcher Schärfe durchgefuhrten
Deduktion des Frhrn. v. Vincke. Entſchiedener und in-
haltsreicher war die Entgegnung des Landtagskommiſ-
ſars, der namentlich zu beweiſen ſuchte, daß man ſich ei-
ner falſchen Anſicht hingebe, wenn man die Staatsgaran-
tie mit einer Staatsanleihe fur gleichbedeutend halte, und
aus dieſer Jdentität der Garantie und Anleihe den Schluß
ziehe, der Landtag muſſe die verlangte Gewaähr ſo lange
verweigern, bis ihm nicht zur grundlicheren Beurtheilung
genauere Thatſachen vorgelegt wären. Es fehlte die Zeit,
und die Verſammlung war zu erſchoöpft, als daß ſich der
Landtag auf weitere Erörterung der inhaltsreichen Vortrage
hätte einlaſſen können. Die Sitzung wurde daher vertagt.

Am folgenden Tage, am 15. Mai, wurde die Ver-
handlung fortgeſetzt. Der erſte Redner, Abg. v. Becke-
rath, ſtellte die Diskuſſion durch ſeinen Vortrag ſofort
auf die politiſche Höhe, auf der ſie am Schluſſe der vor
ausgegangenen Sitzung angelangt war. Jn ſeiner herrli-
chen Rede nannte er die Vorlage der Regierung eine Maß-
regel, die den Geiſt der ruhmvollen Geſetzgebung von 1809



athme, und die zum Zweck habe, die Vermehrung des
Wohlſtandes einer bedeutenden Klaſſe des Volks, die Kraf
tigung ihres Selbſtgefuühles und dadurch der politiſchen
Kraft des Staates, die Vermehrung der umlaufenden Ka-
pitalien und die Steigerung national-produktiver Kraäfte.
Dies Alles ſeien ſo ſehr allgemeine Staatsintereſſen, daß
man Unrecht habe, die Errichtung der Landrentenbanken
ausſchließlich als eine Sache des Provinzialismus zu be-
trachten bei welcher der Staat kein Jntereſſe habe, ſich
zu betheiligen. Der Redner bedauerte, daß die Stande
nicht in der Lage wären, dem Gouvernement ihre Zuſtimmung
erklären zu können und ein Zuſammenwirken eintreten zu
laſſen bei einer Maßregel, die wie die Landrentenbanken
ausſchließlich auf die Wohlfahrt der Landes gerichtet ſei. Die
Stände könnten ihre Zuſtimmuug zu der verlangten Ga-
rantie ſo lange nicht geben, als die Garantie ins Unge-
wiſſe hinauslaufe. Zugleich nahm der Abgeordnete Anlaß,
den Behauptungen des Landtagskommiſſars über die Ver-
ſchiedenheit zwiſchen Staatsgarantie und Staatsſchulden
entgegenzutreten und die Kompetenz der Vereinigten Kurien
fur den Fall in Frage zu ſtellen, als die vorliegende Ver-
handlung keine vom Geſetz vorgeſehene finanzielle Maßre-
gel betreffe. Der Königl. Herr Kommiſſar ſprach er

hat am Schluſſe der geſtrigen Sitzung die Erklärung
gegeben, daß eine Garantie des Staats nicht einer Anleihe
des Staates gleich zu achten ſei, ſondern nach wie vor
ohne Zuſtimmung der Stande ertheilt werden kounne. Es
liegt uüber dieſen Gegenſtand ein Antrag vor, der zu einer
ausfuhrlichen Verhandlung Anlaß geben wird. Nichts de-
ſto weniger liegt mir als dem Erſten, der nach dem K.
Kommiſſar das Wort erhielt, die ernſte Verpflichtung ob,
auf dieſe Erklärung ſofort zu erwidern, daß zwiſchen An-
leihe und Garantie, zwiſchen unmittelbarer und mittelbarer
Schuldverpflichtung ein Unterſchied der hier in Betracht
kommen kann, nicht vorhanden iſt, daß ein Buürgſchafts-
ſchein des Staates fur Kapital und Zinſen ein Staats-
ſchuldendokument iſt, welches nach F. 2 des Geſetzes vom
17. Januar 1820 nicht ohne Zuſtimmung der Stande aus-
geſtellt werden darf. Es iſt wahr, daß mehrere Staats-
garantieen ohne dieſe Zuſtimmung vollzogen worden ſind;
aber es iſt auch wahr, daß dadurch auch eben ſo viel
Wunden dem Vertrauen in die Regierung geſchlagen wor-
den ſind, Wunden, die von jetzt an heilen, nicht ſich ver-
mehren ſollten. Meine Herren, ich ſtehe hier nur ein ein
zelner Mann, aber auch die Stimme eines Einzelnen hat
Kraft, wenn ſie aus der Wahrheit iſt, wenn ſie Wieder-
hall im Lande findet, und Wiederhall im Lande wird es
finden wenn ich ſage, daß das Rechtsgefuhl des Volkes
jene Jnterpretation verwirft; und eben ſo bin ich gewiß,
daß die Zuſtimmung in der Verſammlung mir nicht fehlen wird,
wenn ich hinzufüge, daß die Stände niemals eine Garantie,
zu der ſie ihre Zuſtimmung nicht gegeben als giltig aner-
kennen werden! Jch gehe jetzt über zu der königl. Bot-
ſchaft, und ich geſtehe, daß ich zur Berathung derſelben
in den beiden Vereinigten Kurien keinen geſetzlichen Anhalte-
punkt zu finden vermag, wenn es ſich nicht um die Zu-
ſtimmung zu einer Finanzoperation handelt die einer An-
leihe gleich zu achten iſt. Der Herr Landtagskommiſſar hat
ſelbſt erklaärt, daß dieſe königl. Botſchaft kein Geſetzent-
wurf ſei; waäre ſie ein ſolcher ſo müßte die Berathung
in jeder einzelnen Kurie beſonders erfolgen. Jn beiden
Kurien dürfen nach F. 14. des Geſetzes uber die Bildung
des Vereinigten Landtags nur Propoſitionen wegen Auf-
nahme neuer Staatsanleihen, Enfuührung neuer oder Er
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höhung der beſtehenden Steuern berathen werden. Wenn
alſo nicht einer der beiden Fälle vorhanden iſt, wenn es
ſich nicht um Aufnahme neuer Staatsanleihen oder neuer
Steuern handelt, ſo wurde die heutige Berathung ganz
außer dem Geſetze ſein. Jm weitern Verfolg ſeiner Rede
erklärte ſich der Abgeordnete fur das in der vorigen Sitzung
vom Grafen von Helldorf geſtellte Amendement: die Ver-
ſammlung erkennt die Nutzlichkeit von Rentenbanken an,
durch welche die Ablöſung der auf dem Grundeigenthum
noch haftenden Reallaſten bewirkt und fur welche nach ein
geholter Zuſtimmung der Stande die Garantie des Staa-
tes geleiſtet werden ſoll; ſie ſtellt jedoch den Antrag, daß:

1) zuvorderſt in jeder einzelnen Provinz das Maximum
des Betrags der fur die Rentenberechtigten auszuſtel-
lenden Rentenbriefe durch die Behoörden moglichſt ap
proximativ ermittelt werde

2) demnächſt unter Mittheilung des Reſultats dieſer Er
mittelungen an die betreffenden Provinzialſtände dieſe
veranlaßt werden, wegen Feſtſtellung der von den Ver-
pflichteten in ihrer Provinz zu leiſtenden Jahreszah-
lungen zu berathen;

3) endlich auf Grund der nach F. 1. u. 2. ſich heraus-
ſtellenden Ergebniſſe ein die nähern Beſtimmungen der
Staatsgarantie fur die Rentenbanken enthaltender Ge-
ſetzentwurf dem nächſten Vereinigten Landtage vorge-
legt werde.

Der Landtagskommiſſar erwiderte: Eine Garantie
iſt allerdings eine Schuldverpflichtung, aber nicht jede
Schuldverpflichtung iſt ein Darlehen. Darum habe ich be-
hauptet, daß eine Garantie kein Darlehn ſei. Lediglich
aber von Darlehn ſpricht das Geſetz vom 17. Jan. 1820.
Deshalb habe ich die Regierung in ihrer Befugniß, in
ihrem Rechte zu befinden geglaubt, indem ſie zwiſchen dem
17. Jan. 1820 und dem 3. Febr. 1847 eine ganze Reihe
von Garantien großern und geringern Umfanges, uüber-
nahm ohne daß dadurch der Eid der Mitglieder der
Hauptverwaltung der Staatsſchulden verletzt wäre, ohne
daß ſie ſich deshalb einer Verletzung des Staatsſchulden
Geſetzes vom 17. Fan. 1820 ſchuldig gemacht hätte. Die-
ſes beſagt nur: daß neue Staatsdarlehen nicht anders als
unter Mitgarantie und Zuziehung der künftigen Reichsſtän-
de aufgenommen werden können. Daſſelbe ſchreibt das
Geſetz vom 3. Febr. 1847 vor, und darum glaubt die Ver-
waltung auch heute in ihrem Rechte zu ſein, wenn ſie
nicht fur jede Garantie, die ſie übernehmen will, die Zu-
ſtimmung des Vereinigten Landtags in Anſpruch nimmt.
Nachdem der Juſtizminiſter einige die vorliegende Frage er-
heblich nicht foördernde Gedanken ausgeſprochen hatte, er-
widerte der Abgeordnete Geh. Finanzrath Knoblauch
auf die Bemerkung des Kommiſſars, daß die Hauptver-
waltung der Staatsſchulden allerdings bei den bisher er-
theilten Garantien nicht das geringſte Bedenken gehabt
habe, aus dem einfachen Grunde, weil man ſie mit
Ausnahme eines einzigen Falles gar nicht gefragt habe,
und ſelbſt in dieſem einzigen Falle hätten ſich in ihder Mitte
die Meinungen getheilt gehabt. Er ſpricht ſein Bedauern
ferner daruuber aus, daß auch jetzt noch nach dem Aus-
ſpruche des Kommiſſars ein Unterſchied zwiſchen Staats-
ſchulden und Staatsgarantie beſtehe. Es ſeien aber Dar-
lehne nur eine Unterabtheilung der Staatsſchulden, die
ohne Mitwirkung der Reichsſtände nicht gemacht werden
duürften. Am Schluſſe ſeiner Rede verwahrte ſich der Ab-
geordnete gegen alle Konſequenzen, welche aus dem auf-
geſtellten Unterſchiede hergeleitet werden konnten. Der



Kommiſſar entgegnete: Darlehen wären keine Schulden,
und von Schulden ſtände kein Wort im Geſetze. Der Ab-
geordnete der Lundgemeinden, Gerichtsſchulze Krauſe aus
Schleſien bezweifelte, ob in allen Fällen eine Staatsga-
rantie nöthig ſei. Jm großen Ganzen ſollen die Renten-
banken nach ſeiner Anſicht nur den Berechtigten begunſti-
gen. Deshalb werde dieſe Angelegenheit auch vorzuglich
vom Ritterſtande betrieben. Jn Schleſien habe man die-
ſelbe ſehr angelegentlich verfolgt; aber zu den Konferenzen
ſei Niemand aus den Landgemeinden eingeladen worden.
Er trug endlich darauf an, man ſolle nur eine Hilfskaſſe
fur die ärmere Klaſſe der Belaſteten errichten. Der Ab-
geordnete Dittrich ſchlug eine Vorſchußkaſſe vor, und
etwa gemachte Vorſchuſſe ſollten binnen 2 Jahren zuruück-
gezahlt werden. Hierauf hielt der Abgeordnete Camphau-
ſen folgenden Vortrag:

„Wir haben mehrere Begriffsbeſtimmungen über die Worte
Garantie, Schulden und Darlehen vernommen. Jch glaube, die
Verſammlung darf ſich dazu Glück wünſchen, indem dadurch eine
Veranlaſſung gegeben ſein wird, in der Berathung, die bereits
mit einer gewiſſen Feierlichkeit angekündigt worden iſt, zu einer
näheren Feſtſtellung dieſer verſchiedenen Begriffe zu gelangen. Die
Verhandlungen über den vorliegenden Vorſchlag haben ſo lange
gedauert daß es befremdend ſein würde, wenn nicht im Weſent-
lichen ſchon das, was zur Sache zu ſagen iſt, bereits geſagt wäre.
Auch würde ich auf das Wort verzichtet haben, wenn nicht ein
Punkt, den geſtern ein verehrtes Mitglied von Weſtfalen hervor
gehoben hat, ſpäter einigen, wenn auch nur geringen Widerſpruch
gefunden hätte, und wenn nicht dieſer Punkt einer wiederholten
und erweiterten Entwickelnng bedürftig wäre. Jch meine den
Umſtand, daß zu der Anſtalt, die ſich einer ziemlich allgemeinen
Anerkennung bei der Verhandlung zu erfreuen hatte, die Garan-
tie des Staates nicht erforderlich iſt, alſo auch, wenn ſie nicht er
forderlich iſt, die Ausführung des Planes von der Zuſtimmung zu
einer Garantie ſeitens der Stände nicht abhängig ſein kann. Wo-
von handelt es ſich? Das Grundeigenthum ſoll von den darauf
haftenden Laſten dadurch, daß dieſe Laſten an eine Rentenbank
ſtatt an die bisherigen Berechtigten zu entrichten ſind, allmälig
befreit und den Belaſteten durch kleine Einzahlungen die Ablöſung
möglichſt erleichtert werden es ſoll andererſeits dem Berechtigten
ſtatt des Fortgenuſſes der Rente ein auf den Jnhaberf lautender
Schuldbrief übergeben werden, welchen er nach ſeinem Belieben
behalten und die Rente fortbeziehen oder ſie durch den Verkauf
der Schuldverſchreibung in Kapital verwandeln und dieſes dann
zu anderen Zwecken verwenden kann. Es iſt daher die Aufgabe,
daß dieſe Schuldverſchreibung ohne Bedenken und zu jeder Zeit zu
einem genügenden Courſe Käufer finde. Ueber den Weg der
zu dem Ende einzuſchlagen wäre, dürfte, wie mir ſcheint, in
Preußen am wenigſten ein Zweifel obwalten, denn in unſerer
Monarchie iſt unmittelbar nach dem ſiebenjährigen Kriege das erſte
Beiſpiel dazu aufgeſtellt worden durch die Stiftung des Kredit
Jnſtituts in der Provinz Schleſien, ein Beiſpiel, was ſeitdem ſo
wohl in unſerem Lande als in vielen anderen Ländern eine zahl
reiche Nachfolge gefunden hat. Es haben die ritterſchaftlichen
Kredit Jnſtitute die Garantie des Staates nicht in Anſpruch ge
nommen, ſie haben den Kredit, deſſen ſie bedurften, dadurch er
worben, daß ſie in einen ſolidariſchen Verband der Art traten,
daß für die Sicherheit der Pfandbriefe nicht nur die einzelnen Gü-
ter hafteten, ſondern für den Fall der unerwarteten Entwerthung
eines einzelnen Gutes der mögliche Verluſt von ſämmtlichen ande-
ren Gütern übertragen werden mußte. Man wird mir nun ein-
wenden, es habe ſich in ſolchen Fällen nur von einer nicht über
großen Zahl bedeutender Güter, von einer nicht großen Zahl von
Theilnehmenden gehandelt ich würde aber nicht zugeben können,
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daß hierin eine Schwierigkeit für den gegenwärtigen Fall liege.
Das Geſetz, wodurch Rentenbanken eingeführt würden würde
ganz einfach die Rechte und Pflichten desjenigen beſtimmen der
von der Anſtalt Gebrauch machen will, und indem er davon Ge
brauch macht, wird er in dieſe Rechte und Pflichten eintreten. Es
iſt in der miniſteriellen Denkſchrift bereits vorgeſehen, daß die Ein
treibung der Beträge durch die Steuer -Einnehmer erfolgen ſolle,
und es wird daher keine Unbequemlichkeit entſtehen, wenn dieſelben
auch in großer Zahl vorkommen möchten, und es werden wahr
ſcheintich in dem Falle, daß die Beträge ausbleiben dieſelben
Mittel, wie bei Eintreibung der Steuern,, angewendet werden kön
nen. Es würden alſo allmälig oder auch ſofort dieſe Laſten die
Natur einer Grundſteuer annehmen. Niemand wird bezweifeln
daß der Verband einer Provinz, wie er z. B. in der RheinPro
vinz beſteht, welcher für die Aufbringung eines beſtimmten Kon-
tingentes vermöge der Grundſteuer haftet, nicht den erforderlichen
Kredit, wenn er Schuldverſchreibungen ausgeben wollte, finden
werde, und ich muß, der geſtern von dem Herrn Landtags Kom
miſſar geäußerten Anſicht entgegen, es bezweifeln daß irgend eine
Provinz dieſen Kredit, wenn ein großer Verband zuſammenträte,
und in dieſer Weiſe eine gewiſſe Solidarität beſtände, nicht fin
den würde.“

Es tritt aber hinzu, daß nach dem vorläufigen Plane, der
bei der Ausführung beibehalten werden würde, ſchon ein Fonds
geſchaffen iſt, um mögliche Ausfälle von einzelnen Belaſteten
zu übertragen durch den Unterſchied nämlich, welcher zwiſchen
der Rente, die die Bank bezieht, und die ſie den Berechtigten
zu zahlen haben wird, beſteht, ſo daß dadurch viele Ausfälle
übertragen werden können, ohne daß es nöthig ſein wird, auf
die einzelnen Belaſteten zurückzugehen. Es iſt drittens eine
Sicherheit dadurch vorhanden, daß dieſe Laſten als Privilegium
auf Realitäten haften, worauf ſie, wie wiederholt angegeben
worden iſt, allen anderen Schulden vorausgehen. Man wird
vielleicht erinnern, daß, wenn ich eben behauptet habe, die rit-
terſchaftlichen Kredit Jnſtitute ſeien ohne Garantie des Staa-
tes zuſammengekommen, dieſes in Schleſien nicht der Fall ſei,
daß dort Pfandbriefe exiſtiren, welche garantirt ſind weit
entfernt, daß dieſes gegen meine Meinung ſpräche, ſpricht es
vielmehr dafür. Es handelte ſich dort um neue Pfandbriefe,
die auf Güter lauten ſollten auf welche bereits früher Pfand
briefe eingetragen waren es hat ſich um einen anderen Aus
druck zu gebrauchen von der zweiten Hypothek gehan-
delt, und dadurch iſt die Nothwendigkeit eingetreten eine ver
mehrte Sicherheit durch die Staats- Garantie zu geben. Der
einzige Grund, den die Denkſchrift für die Garantie des Staats
anführt, iſt der, daß ohne ſie die Schuldverſchreibungen an
den Börſenmärkten nicht zu befriedigendem Courſe Käufer fin
den würden. Jch mache aber darauf aufmerkſam, daß die eben
erwähnten Pfandbriefe, die ebenfalls der Staats Garantie ent-
behren, uns eine Hindeutung geben können, auf welchen Cours
für dieſe Rentenbriefe zu rechnen wäre. Es ſtehen nun aller
dings die Pfandbriefe der Provinzen Poſen und Weſtpreußen
um eine Kleinigkeit niedriger als die Staatsſchuldſcheine; es
ſtehen dagegen die oſtpreußiſchen, neu und kurmärkiſchen und
ſchleſiſchen Pfandbriefe um ein halb bis drei Prozent höher, als
die Staatsſchuldſcheine, alſo über dem Standpunkte, den die
Rentenbriefe erlangen könnten, wenn die Staats- Garantie ihre
volle Wirkſamkeit äußert. Wenn es richtig wäre, daß die Ga-
rantie des Staats für die Gründung ſolcher Jnſtitute nicht er
forderlich ſei, dann iſt wohl zu berückſichtigen, daß es keines
weges gleichgültig ſei, ob eine ſolche Garantie geleiſtet werde.
Es ſind ſchon mehrfach der Fall eines ausbrechenden Krieges
und die Folgen eines ſolchen Krieges hier angeführt worden,
und ich mache insbeſondere darauf aufmerkſam, daß, wenn das
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Land von ſolchen großen und allgemeinen Leiden getroffen wird,
auch das Recht und die Billigkeit fordert, daß dann Jeder ſei-
ne Laſten trage, daß, wie der Grund Eigenthümer, wie der
Jnhaber der Staatsſchuldſcheine, auch der Jnhaber der Ren-
tenbriefe gleich jedem Kapitaliſten dadurch getroffen, und daß
nicht gegenwärtig ein Dokument geſchaffen werde, wodurch dem
Jnhaber des Rentenbriefes allein das Privilegium zuſtände, we
gen der etwa ausbleibenden Zinſen neue Forderungen an den
Staat zu erhalten.

Es iſt zweitens die Gewährung der Garantie nicht gleich
gültig wegen des Kredits des Staates. Wenn man mir ſagt,
daß der Anſpruch an den Staat nicht wahrſcheinlich ſei, daß
im Königreiche Sachſen ich glaube während 10 Jahren
nur 70 Rthlr. ausgefallen ſeien, ſo iſt dies ein Grund für mich,
die Garantie nicht zu leiſten, nicht aber ein Grund dafür, ſie
zu leiſten; ein Grund dafür, daß ſie nicht erforderlich iſt. Ob
es unwahrſcheinlich, daß die Garantie des Staates in Anſpruch
genommen werde, das iſt für den Kredit des Staates ziemlich
gleichgültig; man kann mit Sicherheit darauf rechnen, daß,
wenn der Staat in die Lage kommt, auf andere Weiſe ſeinen
Kredit in Anſpruch zu nehmen, dann dieſe Garantie ihm für
voll angerechnet wird. Jch erinnere an ein Privat-Verhältniß.
Nach dem rheiniſchen Rechte iſt das Vermögen des Vormunds
für das Vermögen ſeiner Mündel verpflichtet, in der Art, daß
bei einem eintretenden Ausfall ſein Eigenthum mit einer legalen
Hypothek, die allen anderen vorausgeht, beſchwert iſt. Dies
hat für den Vormund nichts zu ſagen, ſobald er keine Schul-
den kontrahiren will; wenn er aber ein Darlehen aufzunehmen
beabſichtigt, ſo wird er es nur inſofern finden als ſein Eigen
thum noch die nöthige Sicherheit darbietet, nachdem das volle
Vermögen ſeines Mündels davon abgezogen iſt. Der Kredit
des preußiſchen Staates wird, ſobald ein Einverſtändniß zwi-
ſchen den Ständen und der Regierung über die Konſequenzen
des Staatsſchulden-Geſetzes vom 17. Januar 1820 herbeigeführt
ſein wird ein großer ſein allein er iſt groß, weil mit Mäßi-
gung davon Gebrauch gemacht wurde, und damit er groß blei-
be, muß ein mäßiger Gebrauch auch künftig davon gemacht
werden. Ein dritter Grund, den ich gegen die Garantie des
Staates anzuführen habe, iſt die Nachfolge, welche dieſe Ge
währung haben wird hinſichtlich anderer Forderungen. Sie ha-
ben meine Herren bereits mehrfach gehört, und es liegen uns
Anträge vor, daß auch für das ländliche Eigenthum eine Kre-
dit-Anſtalt gegründet werden möge. Jch bin damit einverſtan-
den daß das gegenwärtige Projekt einen großen Nutzen haben
wird ich möchte aber nicht behaupten, daß nicht die Kredit-An-
ſtalt für das ländliche Eigenthum zur Aufnahme von Kapita-
lien einen größeren oder wenigſtens eben ſo großen Nutzen ha-
ben kann. Wird für die jetzt in Frage ſtehende Anſtalt die Ga-
rantie des Staates geleiſtet, ſo wird es ſchwierig für andere
nachfolgende Anſtalten dieſe Garantie abzulehnen, und wird ſie
dem Kredit-Jnſtitut für das ländliche Eigenthum zugeſtanden,
ſo wird auch für eine KreditAnſtalt des ſtädtiſchen Eigenthums
dieſe Garantie in Anſpruch genommen werden wenn aber in
den drei Fällen darauf eingegangen würde, ſo würde eine ſol-
che Ueberfluthung des Geldmarktes mit Pfand- und Renten-
briefen, eine ſolche Mobiliſirung des Kapital-Vermögens eintre-
ten, daß ich für unſere Geld-Zuſtände Schlimmes befürchten
müßte. Dasjenige, was für die Rentenbanken gethan werden
kann, und was der Staat für andere Zwecke bisher häufig und
ſtandhaft abgelehnt hat, das iſt die Geſtattung des Zuſammen
tretens zu einem Verbande und die Bewilligung, daß Schuld-
Verſchreibungen, auf den Jnhaber lautend, ausgegeben werden.
Daß die letztere Erlaubniß ein kleines Hülfsmittel ſei, muß
man nicht annehmen, ſondern in der That, es iſt dies ein ſehr

wichtiges. Wenn ich daher der Anſicht bin, daß kein Grund
vorliege, in der Sache ſelbſt eine Garantie des Staates zu be
antragen ſo bedaure ich dennoch, daß nicht geſtern der Herr
Landtags Marſchall die Frage über die Anerkennung der Nütz-
lichkeit, die er zu ſtellen im Begriff war, wirklich zur Abſtim
mung gebracht hat, und ich hoffe daß er heute noch Veran-
laſſung dazu geben werde, um ſo mehr, als nach den Anſich-
ten, die ich entwickelt habe, die Regierung nicht verhindert iſt,
unter Entwerfung eines verſtändigen Planes die Sache ſelbſt
ins Leben zu führen, ohne die Garantie des Staates und ohne
Garantie der Provinzen.“

Jn Uebereinſtimmung mit dem Freiherrn von Vincke
erklärte Graf von Schwerin, in Anbetracht der Geſetze
ſcheine es ihm unzweifelhaft, »daß das Gouvernement aus
eigner Machtvollkommenheit durchaus nicht berechtigt iſt,
ohne Zuſtimmung der Stande eine Garantie zu uüberneh-
men.« Seine Rede ſchloß er mit folgenden Worten:
»Meine Herren, ich kann es ſehr wohl verſtehen wenn
man ſagt: in fruüherer Zeit bei Gelegenheit der Prämien-
anleihen der Seehandlung und Uebernahme der Garantie
fur die Bankgeſchaäfte war es nothwendig, ſolche Garan-
tien zu ubernehmen, weil keine Stande da waren und das
Staatsintereſſe es erforderte, mußte man es thun; ich bin
vom ſtändiſchen Standpunkte aus der Meinung, daß man
ruhen laſſe, was dahinten liegt, und ſich ſtrecke nach dem,
was vor uns liegt. Aber keine Macht der Erde wird mich
bewegen, und es vermögen, meine Zuſtimmung zu der Mei-
nung zu erhalten, jene Operationen ſeien innerhalb der
Grenzen des Geſetzes vom 17. Jan. 1820 geſchehen. Jch
werde dagegen proteſtiren, ſo lange ich meine Stimme er-
heben kann hier in dieſem Saale, daß, nachdem der Vereinigte
Landtag ins Leben getreten iſt, der Staat Garantien zu
übernehmen befugt ſei, ohne Zuſtimmung der Staände.«
Der Wirkl. Geh. Rath Freiherr von Manteuffel lehnte
zuerſt die ihm widerfahrene Ehre ab, daß er als Mitglied
des Miniſteriums des Jnnern ein Redner der Regierung
ſei. Alsdann ſuchte er durch Widerlegung einzelner Punkte,
die von andern Abgeordneten berührt worden, die Regie-
rung in allen Stücken zu vertheidigen. Unter anderm ſagte
er: Es iſt auf das Geſpenſt der 8 Manner hingewieſen
worden die Schulden machen koönnen, ſoviel ſie wollen;
ich glaube indeß, das beruhrt uns gar nicht, denn die
Frage iſt nicht an die 8 Männer gerichtet, ſondern an uns
600, und wir haben zu antworten: Ja oder Nein!“ Der
Abg. von Vincke antwortete: Ich habe keineswegs die
8- Maänner- Deputation ein Geſpenſt genannt; ich bin viel-
mehr der Ueberzeugung, daß ſie, wenn ſie jemals ins Le-
ben treten ſollte, nur aus lebendigen Menſchen beſtehen
wird.“ Die folgenden Redner Lenſing, Meviſſen,
von Auerswald u. a. erklärten ſich gegen die Garantie.
Graf von Arnim aus dem Herrenſtande beantragte, daß
jede Provinz fur ihre Rentenbank garantire, daß aber der
Staat ſubſidiariſch Bürgſchaft leiſten und namentlich die
Garantie fur die Zinſen ubernehmen ſolle. Jm Uebrigen
ſchloß er ſich den Anträgen des Kammerherrn von Helldorf
und von Beckeraths an. Graf von Schwerin hob hervor,
das Helldorf'ſche Amendement lehne die Staatsgarantie ab,
das Arnim'ſche gewahre ſie mit Modifikationen. Hanſe-
mann bat ums Wort, um gegen das Amendement von Ar-
nim's zu ſprechen; der Marſchall geſtattete es aber nicht,
weil er als Sprecher nicht an der Reihe wäre, hatte aber
dem Grafen von Arnim die Buühne geöffnet. Der Geh.
Oberbaurath Steinbeck fuührte aus, die Verſammlung
möchte nur ihre Neigung, die Garantie zu uberneh-



Furſt
ein Amendement an,

von Lichnowsky kuündigte
das er in dem Falle vorlegen

durfe, daß das Arnim'ſche abgelehnt werden ſollte.
Abg. Aldenhoven fand wenig Unterſchied darin ob fur
das ganze Kapital oder fur die Zinſen Burgſchaft gegeben
werde; der Landſyndikus Sattig aus Gorlitz erklärte ſich
fur den Vorſchlag Arnims. Abg. v. Auerswald ertheilte
der matt werdenden politiſchen Debatte durch eine kraftige
Rede, in welcher er den rheiniſchen, weſtphäliſchen und
berliner Stimmfuührern beitrat, wieder neuen Schwung.
Graf von Arnim ſprach außer der Reihe zum drittenmal
um ſein Amendement zu vertheidigen, und Hanſemann
konnte noch immer nicht zu Worte kommen, weil er nach
der Anſicht des Fuürſten zu Solms noch nicht an der Reihe
ſei. Wahrend der Jnterpellationen des rheiniſchen Abge-
ordneten ſchien ſich die Neigung zur Abſtimmung in der
Verſammlung geltend zu machen. Sofort richtete der Mar
ſchall die Frage an die Verſammlung ob ſie wuünſche, daß
die Debatte geſchloſſen werde. Es wurde daruüber in ge
wöhnlicher Art abgeſtimmt, und der Marſchall erklarte, ei-
ne große Majorität habe den Schluß der Debatte beantragt.
Die Richtigkeit der Erklärung ward vielfach in Zweifel ge
zogen. Hierauf wurde der Antrag der Abtheilung, wel-
cher eine Staatsgarantie forderte, mit 448 Stimmen
gegen 101 abgelehnt. Die Abſtimmung uüber das Amen-
dement des Grafen von Arnim wurde mit 366 gegen
179 Stimmen und das Amendement des Kammerherrn von
Helldorf mit 268 gegen 267 Stimmen verworfen. Furſt
von Lichnowsky beantragte: der Vereinigte Landtag wolle
Se. Majeſtät ehrfurchtsvollſt bitten, die K. Botſchaft uber
die Landrentenbanken an die Provinziallandtage zu verwei-
ſen.« Der Vorſchlag ward ohne Diskuſſion mit 287 gegen
232 Stimmen abgelehnt. Ein neues vom Grafen von Ar-
nim eingebrachtes Amendement: die Errichtung von Land-
rentenbanken bleibe der Provinz nach ihrem freien Ermeſſen
überlaſſen der Vereinigte Landtag erkläre jedoch ſeine Ge
neigtheit, bei ſeinem nächſten Zuſammentritt diejenige Ga-
rantie eintreten zu laſſen, die ſich in Bezug auf Anträge
der Provinziallandtage fur das Zuſtandekommen dieſer Ein
richtung als nothwendig ergeben möchte wurde von
Hanſemann und dem Freiherrn von Vincke kräftigſt be-
kämpft, wogegen der letztere ein Amendement ſtellte, daß
Se. Majeſtät die Errichtung der Landrentenbanken den Pro-
vinziallandtagen zuweiſen möchten und daß der nächſte Ver
einigte Landtag entſcheiden werde, ob und welche Garantie
von Seiten des Staats übernommen werden konnte. Die-
ſem Vorſchlage trat die Verſammlung beinahe einſtimmig
bei, und damit war die Sitzung geſchloſſen.

Vermiſchtes.
Jm Wiener Prater wird jetzt den Schauluſtigen

ein Rieſenfaß gezeigt, das ſelbſt das beruhmte Heidelberger
Faß an Inhalt ubertrifft; es faßt 3500 Eimer, koſtete
10,000 Fl. C. M. und wurde in Ungarn von dem Bottcher-
meiſter Frankendorfer verfertigt. Jm Jnnern muſicirt ſtets
eine ungariſche Zigeunerbande, und die Wiener wallfahrten
unabläſſig zu dieſem Weltwunder des Praters.

Jn den Gebirgen der Dauphiné zu Valjouffrbey
hat man ein mächtiges, 10 Kilometer langes Lager von
weißem Marmor gefunden, der zum Mindeſten dem von
Carrara gleich kommen und durch ſeine Schönheit an den
pariſchen Marmor erinnern ſoll.

men erklären Eiſenbahnen.
Löbau- Zittauer Eiſenbahn. 10te (letzte) Einzahlung mit

9 Thlr. 3 Ngr. auf jede Actie den 29., 30. Juni und 1. Juli
d. J. im Bureau der Geſellſchaft in Zittau, auch den 21., 22. und
23. Juni in Leipzig bei Vetter u. Comp., in Dresden bei
G. Meuſel und Comp., in Berlin bei A. H. Heymann und
Comp.

Chemnitz-Riſaer Eiſenbahn. Zte ordentl. General Ver
ſammlung den 21. Juni d. J. von 8 Uhr ab im Saale des Gaſt
hauſes zur Linde in Chemnitz.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 20. Mai.

Zf. Brief Geld. Z3f.Brief. Geld.St. SchuldSch. 3 93 92 Pomm. Yfndbr. a
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95Scheine. 957 ESchleſiſche do. 3 97Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 90 89 rant. do. 3 SBerliner Stadt

Obligat. 31 93 S eWſtpr. Pfandbr. 31 93 FFrdrchsd'or. 137 131
Großh. Poſ. do. 4 1025 NAuguſtd'or. 12 11

do. do. 31 92 Gold al ma rc. SOſtpr. Pfandbr. 3 96 Disconto 4 5
Eiſenbahn- Actien. J

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 92 G. Rhein. Stm. 4 851/, B
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl. 4 sBrl. Anhalt. 4 109 G. do. v. St. gar. 3 90 G.
do. do. P. Obl. 4 Sächſ. Bair. 4 87 G.Berl. Hamb. 4 1078, G. Sag.-Glog. 4
do. P. Obl. 4 978 bz. do. P. Obl. an

Brl. Stettin 4 108 B. 107*/, G.Thüringer. 4 94 B
Bonn- Köln. 5 W.-B. C. -0. 4 88 B.Bresl. Freib. 4 Zarsk. Selo. Sdo. do. P. Obl.. 4 7Cöth. Bernb. 4 Quittungs- SCr. Ob. Schl. 4 758 G Bogen. SDüſſ. Elberf. 4 107 G. a 45
do. do. P. Obl. 4 V D.Gloggnit z. 4 Aach.-Maſtr. 20 83 bz.Hmb. Bergd. 4 Berg. Märk. 50 821 G.KielAlton. 4 107 G Berl. Anh. B. 45 1007, G.
Leipz. Dresd. 4 Bexb. Ludwh. 70Magd. Hlbſt.. 4 Brieg-Neiſſe. 55 SMagd. Leipz. 4 Chemn. Riſa. 80 591 B.
do. P. Obl.. 4 Köln Mind. 80 915 bz.N. Schl. Mk. 4 88 bz. 871 G. d. Thür. V. 20
do. P. Obl. 4 92 B. 91 G. DOresd. Görl. 90 S
do. P. Obl. 5 1017, bz. Löb. Zittau. 70Nrdb. K. Fd. 4 Magd. Witt. 20 841 a 85 bz. u. B.

OSchl. Lt. A. 4 104 B. 103 G. Mecklenburg. 60 73 G.
do. P. Obl.! 4 Nordb. F. W. 60 71 bz.do. Lt. B. 4 (971 G. h. St. Pr. 70

Potsd. Mgd. 4 91 bz. Starg. Poſ. 30 83 G.do. P. A. B. 4 913, B. t. Vohw. 90
do. do. 5 101 G.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 20. Mai.

Wei 4 25 A bis 5 ARoben 4 W 4 e 18 9Gerſte 3 7 6 3 1 h 3Hafer 1 20 1 26 3Magdeburg, den 20. Mai. (Nach Wispyeln.)

Weizen 118 125 Gerſte 76Roggen 110 115 Hafer 48 „50
1



Bekanntmachungen.
Die Verpachtung der diesjährigen Graſe-

nutzung in den Pulverweiden ſoll
Dienstag den 25. Mai 2 Uhr,

die Verpachtung der großen Rathswieſe
Donnerstag den 27. Mai 2 Uhr

an Ort und Stelle ſtattfinden.
Halle, den 20. Mai 1847.

Der Magiſtrat.
Bekanntmachung.

Der auf den 28. Mai er. in dem Bie-
ler'ſchen Rittergute zu Stedten anbe-
raumte Auctions-Termin, den Verkauf von
Schaaf und Rindvieh betreffend, wird
hiermit wieder aufgehoben.

Eisleben, den 19. Mai 1847.
Schelkermann, Auctions-Commiſſar.

Jm Seebade Ober-Röblingen iſt ein
Haus von 8 Zimmern nebſt Zubehör, meu-
blirt und eingerichtet, zu verkaufen oder
auch für die ganze Badezeit zu vermiethen.
Daſſelbe eignet ſich ſowohl zu Privatwoh-
nungen als auch beſonders gut zu einer
Reſtauration woran es dort fehlt. Auf
portofreie oder mündliche Anfragen antwor-
tet vom 26. bis 31. Mai in Röblingen,
außerdem aber in Leipzig vor dem Dresd-
ner Thor Nr. 87. M. Jasper.

Reisholz- Auction.
Montags den 31. Mai d. J. ſollen in

der hieſigen Waldung circa 500 Schock kie-
fern Reisholz an Ort und Stelle meiſtbie-
tend verkauft werden. Bei der Erſtehung
iſt der vierte Theil des Kaufgeldes anzu-
zahlen.

Der Sammelplatz iſt gedachten Tages
Vormittags 9 Uhr im hieſigen Wirthshauſe.

Burgkemnitz, den 17. Mai 1847.
Der Förſter
Romanus.

Vom 25. d. M. ſind die neuerbauten
und vergrößerten Wellenbäder bei C. Teu-
ſcher eröffnet.

Diejenigen Mitglieder der Halliſchen
Liedertafel, welche bereits ihre Theil-
nahme an der diesjährigen Provinzial-
Liedertafel zugeſagt haben, ſowie Die-
jenigen welche ſich noch entſchließen
ſollten, mit nach Zerbſt zu reiſen, wer-
den ſehr gebeten, ſich heute Abend um
8 Uhr in unſerem bekannten Lokale
im Kronprinzen pünktlich einzufinden.

Halle den 22. Mai 1847.
Eduard Stückrath.

8

S e e e e e e e e e e e eEinem verehrungswürdigen Publikum empfehle ich bei meiner Durch-
reiſe ergebenſt meine Parfümerie-Waaren, beſtehend aus dem echten Regens-
burg'ſchen Carmeliter-Waſſer der echten Lilien- Waſch Tinctur, einem Mit-
tel zur Vertilgung aller Flecken der Haut, dem echten Macaſſer Oel, wel-
ches ſehr angenehm parfümirt und zum Wuchs der Haare dient, dem be-
kannten Alpenkräuter-Oel. Vorzüglich recommandire ich das echte Biber-
Oel, welches ſich vor allen Haarmitteln ſeines ſchnellen Erfolges wegen aus
zeichnet. Als ganz neues, vorzügliches Haar Färbungs Mittel empfehle ich
Bandoline pour lisser et ſixer les Chevenx. Auch führe ich den Carabell-
ſchen Hühneraugen Balſam, welcher Hühneraugen und Leichdornen, ohne
daß man ſie ausſchneidet, binnen Kurzem erweicht und den Schmerz gänz-
lich vertilgt. Ebenſo ein ſicheres Mittel gegen Froſtbeulen. Ferner diene ich
mit der echten Cocosnuß-Waſchtinktur, dem wirklichen Maniniſchen Zahn-
pulver und Email-Pulver, Rau de Lavande double, Ran d'Orange donble,
auch der echten Bau de Cologne, Eau de Cologne deuble, engl. und franz.
Räucherpulvern, Räucherhalmen und Räucherkerzen in vorzüglicher Quali-
tät Eau de la Fleur, Mille Fleurs, ſo wie von der Eau de la Rose,
dem Extrait Jasmin, Extrait de la Vanille, Extrait de Portugal und
dem vorzüglichſten engl. Gichtpapier. Auch führe ich echte chineſiſche Waſch-
ſchwämme, ſowie alle Sorten Pomaden, namentlich Roſenpomade, Veil-
chenpomade, Reſedapomade, Jasminpomade und Chinapomade. Von Seifen
führe ich Palmyrenſeife, Jasminſeife Veilchenſeife, Transparentſeife, Co
cosnußölſeife, Windſorſeife und Mandelſeife, ſowie auch Bartpomade in
Stangen, blond, braun und ſchwarz, auch Waſchpulver. Jnsbeſondere er
laube ich mir ein verehrungswürdiges Publikum aufmerkſam zu machen daß
ich das türkiſche Roſenöl in Flacons und in größeren Quantitäten führe.

nahme.

De e e e e e h S s

Da mein Aufenthalt hier nur kurze Zeit dauert,
Meine Wohnung iſt in den drei Königen.

conceſſionirte Parfümeuſe aus Frankfurt a. d. O.

e e e e e e e e e e e r e e

ſo bitte ich um gütige Ab-

W. Frank,

u eeeneennnneeeeeeee]ò&'

Wittekind-Salzbrunnen.
Da die nun in Thätigkeit geſetzte Dampfmaſchine eine ausgezeichnet ſchöne

und kräftige Trinkſoole reichlich fördert,
bewährten Heilkräfte benutzen wollen,
ſcher Füllung zu Dienſten ſtehet als
am 25. Mai eröffnet wird.

Bad Wittekind, am 2l1.

ſo benachrichtige ich Diejenigen welche ihre
daß ihnen ſowohl von jetzt ab dieſelbe in fri-

auch daß die Trinkkur an der Quelle
Zu beiden ladet freundlichſt und ergebenſt ein

Mai 1847. H. Thiele.

Rabeninſel.
Den 2ten Pfingſtfeiertag früh von 4

Uhr
Tanzmuſik, ſowie den 2ten u. Zten Nach-
mittags, wozu einladet

Haſſe in Böllberg.

Freiimfelde.
Sonntag den 23. Mai

Morgens 5 Uhr und Nachmittags 3 Uhr
Gartenmuſik von der Familie Drechsler,
friſchen Speck und andern Kuchen, ſo
wie Maitrank.

Zu den Pfingſtfeiertagen
den ſten Nachmittags Concert, 2ten, Zten
und Knoblauchs Mittwoch Tanzmuſik, wo
zu ergebenſt einladet

H. W Preis in Trotha.

Gebauerſche Buchdruckerei.

an bis zu der Kirche Concert und J

Bad Wittekind.
Zum erſten Pfingſtfeiertage früh und

Tachmittags Concert. Anfang früh
5 Uhr. Vereinigtes Muſikchor.

Reſtauration Schkeuditz.
Den 2ten Feiertag früh Garten-Concert,

den 2ten und Zten Nachmittags Concert
und Bahmuſie.

Den erſten und zweiten Pfingſtfeiertag

großes Concert in
Erfurt's Garten.

Ein gutes Arbeitspferd (Mohren-Schim-
mel, Wallach) hat ver änderungshalber zu
verkaufen

der Gutsbeſitzer Schade in Lieskau
Nr. 19.



S r e e e
Beilage zu Nr. 117
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Couriers, Halliſcher
Sonnabend

Zeitung für Stadt und ekKand.
den 22. Mai 1847.

Deutſchland.
Berlin, d. 20. Mai. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Kirchenkaſſen-Rendanten und Kirchenvorſteher Kneiſe
zu Alvensleben, Regierungs Bezirk Magdeburg, das All-
gemeine Ehrenzeichen zu verleihen.

Der General-Erb-Land-Poſtmeiſter im Herzogthum
Schleſien, Graf von Reichenbach-Goſchütz, iſt aus
Schleſien hier angekommen.

Die Nr. 19 des Poſt Amtsblatts enthalt eine Verfuü
gung vom 28. v. Mts. daß Packete, welche der Bote ohne
Schwierigkeit tragen kann, wenn die Beſtellung durch einen
Expreſſen verlangt wird, in dieſer Weiſe an den Adreſſaten
gelangen ſollen. Als Gebühren ſind dafur in Orten, wo
Poſtanſtalten ſich befinden, 3* Sgr. und nach Orten,
wo keine Poſtanſtalt iſt, 7 Sgr. fur die Meile, als
Maximum aber 22 Sgr. zu zahlen. Eine Verfügung
vom 30. v. M. verbietet die Mitnahme fremder Perſonen
in den Eiſenbahn-Poſtwagen. Poſtbeamte oder einzuüübende
Unterbeamte müſſen nachweiſen, daß ſie zu der Fahrt dienſt-
lich angewieſen ſind und ein Fahrbillet zur 2. reſp. 3. Klaſſe
gelöſt haben.

Die „A. Pr. Z. deren eigentliche Oberbehoörde bis-
her noch immer vorzugsweiſe das Miniſterium der ausw.
Angel. war, iſt in dieſen Tagen definitiv unter das Mini-
ſterium des Jnnern geſtellt worden, und zugleich iſt der
Geyheimerath Sulzer, welcher in dieſem Miniſterium ſchon
vielfach den Preß- und Zeitungs- Angelegenheiten vorzuſte-
hen hatte, zum Curator dieſes Jnſtituts ernannt. Daſſelbe
ſoll jetzt in dieſer neu feſtgeſtellten Beziehung eine lebendi-
gere und beſtimmtere Organiſation und eine planmaäßigere
Behandlung des politiſchen Stoffes erhalten, wozu vor
nehmlich das officielle Verhältniß dieſer Zeitung zu den
Landtags Angelegenheiten die Veranlaſſung gegeben. Die

Allg. Preuß. Zeitung zählt in dieſem Augenblicke, wo
ſie als privilegirtes Landtags Organ ihre Abonnentenzahl
faſt um das Doppelte gegen fruher vermehrt hat, mehr
als 7000 Abnehmer. (Köln. Ztg.)

Königsberg, d. 17. Mai. Der Ober-Praſident
Böttcher macht bekannt, daß die zollfreie Einfuhr von Rog-
gen auf Getreide aller Art, ferner Mehl, Hulſenfruchte c.
vis zu Ende September d. J. ausgedehnt worden iſt.

Breslau, d. 16. Mai. Fur die Jnfanterie der preu-
ßiſchen Armee iſt jetzt ein neues Epxercierreglement beſtimmt
worden, das aus den jaährlichen Beobachtungen, Bemer-
kungen und Vorſchlägen, welche die Erfahrungen als zweck-
mäßig ergeben und von den höheren Truppen-Commandos
eingeſammelt wurden, hervorgegangen iſt. Das neue Regle-
ment zeichnet ſich durch Beſtimmtheit und Vereinfachung
aus, und liefert den Beweis, daß Se. Maj. fortwährend
bemüht iſt, das alte Unbrauchbare immer mehr zu refor-
miren und fur zweckmäßige, wirklich nützliche Grundlagen
zu ſorgen. Von beſonderer Zweckmäßigkeit ſoll die neue
Formation des Quarrés ſein durch welche daſſelbe ſtar

kere Seiten gegen den Angriff und größeren inneren Raum
fur die Offiziere und Verwundeten erhält. Statt mehrerer
der bisherigen franzöſiſchen Benennungen find deutſche ge-
wahlt worden.

Poſen, d. 18. Mai. Am 2. d. M. plünderte in Gne-
ſen der Pöbel etwa 30 Läden, trotz dem, daß ein Bataillon
Jnfanterie dort in Garniſon ſteht; an demſelben Tage ſah
auch das von Gneſen zwei Meilen entfernte Städtchen
Trzemeszno dieſe Exceſſe bei ſich wiederholen, und am 5.
war Witkowo, zu gleicher Zeit auch Rogowo und Czernie
jewo der Schauplatz dieſer Auftritte. Der Pöbel war aus
den Doörfern bis zu zwei Meilen im Umkreiſe, ſchon um
4 Uhr Morgens, mit Knittel und Sacken verſehen, nach
Witkowo gekommen. Da man allgemein Egxceſſe befurch-
tete, ſo waren 50 Buürger zur Aufrechthaltung der Ruhe
beordert, doch als dieſe eine Rotte von faſt 1000 Köpfen
ſtark erblickten, hielten ſie es fur das Beſte, ſich zuruck
zuziehen. Die Plunderung begann damit, daß man ſich
eines Wagens mit Kartoffeln bemächtigte, und ein allge
meines Hurrah! war das Signal zur Plunderung eines
Backerladens, und nun bewegte ſich die raubluſtige Menge
von Laden zu Laden, nicht blos raubend, ſondern zerſtö
rend. Der Diſtricts-Commiſſarius Hauptmann Kummer
that Alles, um dieſem Treiben Einhalt zu thun, doch ver-
gebens, und zuletzt mußte er ſich erſchöpft zuruckziehen,
und dem Poöbel einen Speicher mit Getreide opfern, den
er faſt 2 Stunden mit uübermenſchlicher Kraft gegen denſel-
ben vertheidigt hatte. Durch die günſtigen Erfolge, es
wurden an 15 Laden ohne Widerſtand geplundert, nun
ſchon dreiſt gemacht, wagte der Poöbel den durch ſeine Ent-
ſchloſſenheit ſpruchwortlich gewordenen Burger J. Knaſt,
von dem man ſagte, er habe 1000 Scheffel Getreide lie-
gen, zu pluündern. Doch dieſer, darauf vorbereitet, em-
pfing die Raubluſtigen mit einigen Schuſſen. Die Buürger
hierdurch, ſowie durch ſeine Aufforderungen ermuthigt, grif-
fen ebenfalls zu den Waffen, und jetzt begann ein Kampf,
der furchtbar in ſeinen Einzelheiten war, und der, um
kurz es zu ſagen, damit endigte, daß der Pöbel zur Stadt
hinausgetrieben wurde, nachdem mehr denn 40 von ihnen
mehr oder weniger gefährlich verwundet worden waren.
Bald nach der Vertreibung des Poöbels langte der Regie-
rungs- und Departementspolizeirath Luübbe aus Trzemeszno,
wo ſich derſelbe gerade zur Unterſuchung der dort ſtattge-
fundenen Exceſſe befand, mit 6 Gensdarmen, und gleich
darauf auch die Huſaren aus Wreſchen an, denen bald
eine Compagnie Fuüſiliere aus Gneſen, mit Extrapoſt kom-
mend, folgte, und ſogleich wurden in den nahe gelegenen
Dörfern mehr denn 50 Perſonen verhaftet, worunter ſich
nicht wenig Beguüterte befanden.

Von der Elbe, d. 12. Mai. Von engliſcher Auto-
ritäat erfahren wir, daß eine officielle Kündigung des Han
dels Vertrages vom 3. März 1841 von Seite Preußens in
London bis vor Kurzem noch nicht erfolgt ſei. Wohl aber
iſt man in London darauf gefaßt und ſchenkt den einſtim-



migen Nachrichten der Zeitungen völligen Glauben. Eng-
land will indeß nicht zugeben daß ihm mit einer Erneue-
rung des Vertrages viel gedient geweſen; vielmehr ſucht es
uber das Aufhoören deſſelben ſeine vollkommene Zufrieden-
heit auszudrucken und meint, daß Preußen, welches die
Benutzung der Häfen zwiſchen Maas und Elbe verliere und
mit den National- Häfen wieder auf ſeinen ſchmalen Kuſten-

ſtrich an der Oſtſee beſchränkt werde, ſich dabei am Schlech-
teſten ſtehen muſſe. Es läßt ſich auch nicht läugnen, daß
die Gleichſtellung der Nordſeehäfen mit den nationalen von
der preußiſchen Rhederei eifrig benutzt worden iſt und den-
ſelben die Gelegenheit zu nicht unbetrachtlichen Ausfuhren
nach England und zumal den engliſchen Colonien gegeben
hat. Jnſofern dies ohne Erſatz wegfiele, wäre allerdings
ein Berluſt zu beklagen, gröoßer, als der Wegfall der pri-
vilegirten Zucker- und Reis- Einfuhr von England. Allein
einen Erſatz muß man doch erwarten, ſonſt wurde an Auf-
kuündigung nicht gedacht werden. Der Vorgang Hannovers
beweiſt, daß Handels Verträge mit transatlantiſchen Lan-
dern recht wohl thunlich ſind wenn man nur einmal über
ein feſtes Handels-Princip mit ſich einig und klar geworden
iſt. Dieſe Einigkeit und Klarheit fehlte alſo bei unſerer
Politik des Zollvereins bis jetzt, und es ware vielleicht ganz
gut, wenn durch das Aufhoören des engliſchen Vertrages
die Nothwendigkeit entſtaände, daß man ſich endlich fur
eine beſtimmte Richtung nach genauer Erörterung des wirk-
lich ſofort Ausfuhrbaren verſtändigte. (Köln. Ztg.)

Wien, d. 17. Mai. Die heutige Wiener Zeitung
enthält ein Kaiſerl. Dekret vom 14., welches die Grundung
einer Akademie der Wiſſenſchaften in Wien beſiehlt. Zu-
gleich mit der Gruundung der K. K. Akademie der Wiſſen-
ſchaften in Wien hat Se. K. K. Maj. vorlaäufig 40 Ge-
lehrte zu wirklichen Mitgliedern ernannt.

Frankreich.
Paris, d. 16. Mai. Seit zwei Tagen ſind auf Be-

fehl des Polizeipräfekten mehrere Verhaftungen bewerkſtel-
ligt worden. Unter den Arretirten befinden ſich ſolche, die
ſchon mehrmals in politiſche Prozeſſe verwickelt waren.
Verſchiedene Nachforſchungen der Behoörden ſollen zu ſehr
wichtigen Reſultaten gefuhrt haben.

Vorgeſtern iſt die Deputirtenkammer zur monatlichen
Organiſation ihrer Bureaux geſchritten; alle Namen der
Vorſitzenden und Sekretäre ſind konſervativ. Die Bureaux
haben ſich ſogleich mit dem Geſetzentwurf beſchäftigt, der
die freie Einfuhr der Getreide bis zum 31. Oktober aus-
dehnt. Allgemein war man der Anſicht, daß auch dieſer
neue von der Regierung beſtimmte Zeitpunkt nicht hinrei-
chend ſei; in dieſem Sinn haben ſich wenigſtens heute die
meiſten Mitglieder der Bureaux ausgeſprochen.

Algier, d. 10. Mai. Der „Akhbar“ meldet heute,
daß die Expeditions-Kolonne gegen Kabylien am 7. Abends
bei Drokioruch, 8 Stunden von Algier, verſammelt war,
Marſchall Bugeaud am ſelben Tage um 6 Uhr Abends mit
ſeinen Adjutanten und den Generalen Lechène, Gentil und
Blanqui im Lager eintraf und am 8. um 5 Uhr Morgens
mit der ganzen Kolonne gegen Kabylien aufbrach. Der
Marſchall, deſſen Geſundheitszuſtand ſich weſentlich gebeſ-
ſert, hat eine Proklamation an alle Stämme des großen
Thales von Uled-Sahel und des Souman und an die im
Norden von Setif und um Budſchia wohnenden Stämme
r worin er ſie zur freiwilligen Unterwerfung auf-
ordert.
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Der „National“ enthält ein Schreiben aus Conſtan-
tine vom 7. d. worin gemeldet wird, daß Marſchall Bu-
geaud ſchon fruher, als er nach Kabylien aufbrechen wollte,
eine miniſterielle Depeſche mit dem ausdruücklichen Verbote
dieſer Expedition erhielt; er antwortete hierauf mit dem-
ſelben Dampfer: die Regierung habe zwiſchen der Epypedi-
tion oder ſeiner Demiſſion zu wählen; wenn er uübrigens
bis zum 7. keine definitive Antwort vom Miniſter habe, ſo
werde er ins Feld rucken, und alle Truppen haben den
Befehl erhalten am 9. d. Morgens zum Ausmarſche gegen
Kabylien bereit zu ſein.

Spanien.
Madrid, d. 11. Mai. Nach dem Faro ſpricht

man von einer neuen miniſteriellen Kriſis, da die Mitglie-
der des Kabinets in Betreff der finanziellen Geſetzentwürfe
nicht einerlei Meinung ſeien. Es iſt von einem Miniſte-
rium Olozaga, Serrano und Salamanca die Rede gewe-
ſen; nach einer andern Verſion wurde das Kabinet bleiben,
nur ſolle General Narvaez oder ein anderer Führer der
Moderados Konſeilpräſident, und Pacheco Praäſident des
Kongreſſes oder Geſandter in Rom werden. Auch in ge-
woöhnlich gut unterrichteten Kreiſen wird von einer Kombi-
nation Narvaez-Serrano geſprochen, die vielleicht noch dieſe
Woche ins Leben trete.

Mehrere Senatoren ſollen in Folge des Vorfalles vom
4. Mai Verſammlungen gehalten haben, um zu pruüfen,
was dem Senat als Obertribunal des Staates in dieſer
Sache zu thun obliege. Man weiß nicht, was beſchloſſen
worden iſt. Wahrſcheinlich wird ſich der Senat mit der
Regierung ins Einvernehmen ſetzen wollen. Duran, der
Richter des erſtinſtanzlichen Tribunals, ſetzt die Unterſu-
chung mit Thätigkeit fort.

Dem „Tiempo* zufolge iſt die nach Portugal beſtimmte
Armee definitiv organiſirt. Sie beſteht aus zwei Diviſionen,
jede von zwei Brigaden, drei Kavallerieregimentern, vier
Batterien und zwei Sapeurkompagnien. Die erſte Diviſion
kommandirt General Cotaner, die zweite General Lavalette.
Brigadier Jaime Ortega ſoll die zweite Brigade der erſten
Diviſion befehligen.

Portugal.
Von der portugieſiſchen Grenze wird geſchrieben,

daß der General Provoas an der Spitze von 3000 Mann
ſich der Stadt Villareal bemächtigt hat; von dort aus iſt
er gegen Chaves marſchirt, immer die Truppen der Koni-
gin verfolgend, und hat eines ſeiner Detaſchements gegen
Braganza dirigirt.

Mittheilungen aus Liſſabon bis zum 9. Mai zufolge
ſind die Anträge des Oberſt Wylde in St. Ubes angenom-
men, in Oporto abgelehnt worden.

Nachrichten aus Liſſabon vom 9. Mai beſagen, von
einem engliſchen Dampfboot ſei die Nachricht dahin uber-
bracht worden, daß ſich Madera fur die Junta von
Oporto pronuncirt habe. Der letzte Steamer des konigli-
chen Geſchwaders ſoll ſich mit den Jnſurgenten im Duero
vereinigt haben.

Vermiſchtes.
Die Pforte hat in dieſen Tagen den Blutegelfang

in ihrem Lande auf 2 Jahr verpachtet und dafur, ohne
Einrechnung dreier Gouoernements, 1 Mill. 485,900 Pia-
ſter erhalten. Der Bezirk von Kars, an der ruſſiſch-perſi-
ſchen Grenze, giebt 6000 Piaſter Pacht, der von Siliſtria,
an der Donau, 120,000 Piaſter.



Bekanntmachungen.
Jn Gemäßheit der durch die Allerhöchſte

Kabinets-Ordre vom 23. April d. J. aus-
geſprochenen Ermächtigung, wird hierdurch
angeordnet, daß bis zum 1. October d. J.
auf den hieſigen Wochenmärkten den Zwi-
ſchenhändlern und Wiederverkäufern der Ein-
kauf von Lebensmitteln erſt von 9 Uhr Vor-
mittags ab geſtattet iſt. Nach dieſer Be-
ſtimmung wird zuerſt nächſten Dienstag
den 25. d. M. verfahren. Die Uhr des
rothen Thurmes gilt als Normaluhr. Die
Zwiſchenhändler und Wiederverkäufer, wel
che dieſer Anordnung zuwider, ſich an den
Wochenmarkttagen mit den Lebensmittel zu
Markte ſchaffenden Verkäufern in einen Han
del einlaſſen, oder ſich zu den Verkaufsſtel
len derſelben drängen oder die Käufer oder
Verkäufer irgendwie beläſtigen, haben nicht
nur ſtrenge Beſtrafung wegen Uebertretung
der polizeilichen Anordnungen wegen des
Marktverkehrs, welche nach 187 der All-
gemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar
1845 in Geldbuße bis zu 20 Thlr., für
den Unvermögensfall in verhältnißmäßiger
Gefängnißſtrafe beſteht, ſondern auch ſo-
fortige Entfernung vom Markte durch die
Marktbeamten zu gewärtigen.

Halle, den 18. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Am 14. d. M. iſt in der hieſigen Pack-

kammer 1 Packet ſignirt L. H. 424 Bai-
reuth 4 Pfd. vorgefunden worden, zu dem
keine Adreſſe vorhanden iſt. Es wird ver-
muthet, daß das Packet vielleicht hier zur
Poſt gegeben worden und daß der Aufge-
ber die Adreſſe wieder mit zurückgenommen
habe. Der Abſender wird daher aufgefor-
dert, ſich in der Regiſtratur des Ober-
Poſt Amtes zu melden.

Halle, den 19. Mai 1847.
Königl. Ober-Poſt-Antt.

Göſchel.

Wieſenverkauf.
Es ſollen

Montags den 31. dieſes Monats
Vormittags 109 Uhr

im Gaſthofe zur Stadt Wien in Bitter-
feld zwei den Erben des verſtorbenen Ma
jors von Seydewitz auf Roitzſch gehö
rige Wieſen in Bitterfelder Stadt-
flur, die ſogenannte Rawill'ſche von 20
Morgen 14 Ruthen und die Jdeler'ſche
von 2 Morgen 42 [DRuthen Flächenge-
halt, an den Meiſtbietenden, jedoch mit
Vorbehalt der Auswahl unter den Licitan
ten durch den unterzeichneten Bevollmäch
tigten der Beſitzer öffentlich verkauft wer
den, wozu man Kaufluſtige hierdurch mit
dem Bemerken einladet,
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des Kaufgeldes bei gehöriger Sicherſtellung
bis Johannis dieſes Jahres ausgeſetzt blei
ben kann und nähere Auskunft Hr. Ober
Amtmann Neubaur auf Petersroda
ertheilt.

Die größere von beiden Wieſen ſoll übri
gens, wenn ſich Liebhaber finden, in klei-
nern Parcellen von 3 bis 4 Mor-
gen ausgeboten werden.

Delitzſch, den 5. Mai 1847.
Der Ober-Landesgerichts- Aſſeſſor Schulze.

Bekanntmachung.
Fa milienverhältniſſe halber bin ich ent-

ſchloſſen
Gaſſe belegenes Haus und Zubehör

Sonntag den 30. Mai d. J.
Nachmittags 3 Uhr

in der Wohnung ſelbſt unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
zu verkaufen. Zugleich bemerke ich daß
das 'zu verkaufende Haus in der beſten

ſchwunghafter Materialhandel darin betrie
ben worden iſt.

Brehna, den 19. Mai 1847.
Gottlieb Schluricke,

Seilermeiſter.

Ein junger Mann, der die Tuchfabri-
kation praktiſch erlernt und nach beendigter
Lehrzeit in mehreren kleinen Tuchhandlun-
gen conditionirt, ſucht zur weitern Aus-
bildung eine Stelle in einer größern Tuch-
handlung ohne Anſpruch auf Gehalt.

Derſelbe kann, wenn es gewünſcht wird,
ſogleich antreten. Adreſſen werden unter
der Chiffre N. S. 22. franco an die Ex
pedition des Couriers erbeten.

Mineral-Brunnen
ſind die erſten 1847r eingetroffen von

Dryburger, Wildunger,
Eger Franzensbrunnen, Eger Salzquelle,
Eger Wieſenquelle, Pyrmonter Stahl-

brunnen,
Marienbader Kreuz

brunnen,
Kiſſinger Rakoczy, Adelheitsquelle,
Selters, echt Naſſauer, Biliner Sauer-

brunnen,
Pülnaer und Saidſchützer Bitterwaſſer,
Schleſiſcher Ober Salzbrunnen, Emſer

Kränchen und Keſſelbrunnen,
Carlsbader Sprudel, Neubrunnen, Schloß

brunnen, Mühlbrunnen,
in großen und kleinen Krügen; Einzelne
Krüge und Hunderte zu niedrigen Preiſen
empfiehlt und verkauft

Gotthelf Kühne,
Leipzig, Petersſtraße Nr. 43/34.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfiehlt Bandagen jeder Art.

und Ferdinands-

daß die Zahlung

mein allhier in der Halleſchen

Lage liegt und ſeit mehreren Jahren ein u

Einem geehrten Publikum mache ich
hierdurch bekannt, daß ich ſchon voriges
Jahr in meinem Examen nach Vorſchrift
der Hochlöbl. Regierung unter dem Herrn
Bau Jnſpector Schulze in Halle richtig
beſtanden habe, und verſpreche billige und
dauerhafte Arbeit zu fertigen.

Auguſt Schönemann,
Ziegeldecker- Meiſter in Wettin.

neeeeeeeeeeeeoe-oEin äußerſt elegant meublirtes Zimmer

nebſt Schlafkabinet, auf Verlangen auch
Burſchen Gelaß, iſt zu vermiethen. Das
Nähere Brüderſtraße Nr. 202.

Von heute ab befindet ſich meine

Buch und Antiquariats-
Handlung

dem früheren Lokale ſchräg egenüber:Brüderſtraße Nr. 202. L
R. Mühlmann.

Hanauer Hüte
empfing wieder in geſchmackvollſter Facon

und empfiehlt ergebenſt

Ludwig Breitfeld,
große Steinſtraße Nr. 130.

Eine neue Sendung der modernſten
Sommerhalstücher, Shlipſe und Taſchen
tücher empfing Ludwig Breitfeld.

Bei H. Hoff in Mannheim iſt er-
ſchienen und bei C. A. Schwetſchke u.
Sohn in Halle zu haben:
Proteſt preußiſcher Landtags- Abgeordneter

gegen das Patent vom 3. Febr. 1847.
Preis 2 Sgr.

W——ü—

Freiwilliger Verkauf.
Mein zu Pritzſchöna belegenes Koſ-

ſathengut nebſt Schenkgerechtigkeit, das
Haus erſt 1846 neu erbauet, mit großem
Tanzſaal, ſoll Fa milienverhältniſſe halber
ſchleunig verkauft werden. Darauf Reflek
tirende wollen ſich gefälligſt an mich wenden.

Den 20. Mai 1847.
F. Oettler.

Friſcher Kalk
Mittwoch den 27. Mai in der Giebichen-
ſteiner Amtsziegelei.
—DD mmwmzSJ

Tivoli Theater.
Sonntag den 23. Mai: Eröffnung des

neu erbauten Tivoli-Theaters in der Wein-
traube. Die Abonnements Bedingungen
und Liſte liegen im Theaterbüreau zur ge-
fälligen Theilnahme vor.

C. Nachtigal.
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Bei C. A. Schwetſchke und Sohn in Halle iſt zu haben:
Der dentſche Seeretair.

Eine praktiſche Anweiſung, alle Arten ſchriftlicher Aufſätze, welche ſowohl im
amtlichen Geſchäftsleben, als im bürgerlichen Verkehre vorkommen, grundlich
und umfaſſend anzufertigen, als: Eingaben, Vorſtellungen und Geſuche, Bericht-
erſtattungen an Behorden, Kauf, Mieth, Pacht-, Tauſch-, Bau-, Lehr,
Leih- und GeſellſchaftsContracte, Verträge, Vergleiche, Teſtamente, Schen-
kungsUrkunden, Cautionen, Vollmachten, Verzichtleiſtungen, Ceſſionen, Vurg-
ſchaften, Schuldſcheine, Wechſel, Aſſignationen, Empfangs, Depoſitions und
MortificationsScheine, Zeugniſſe, Reverſe, Certificate, Jnſtructionen, Heiraths-,
Geburts-, Todes und andere öffentliche Anzeigen uüber allerlei Vorfälle, Rech-
nungen Jnventaranfertigungen und dergleichen mehr. Durch ausfuührliche For
mulare erläutert. Herausgegeben von Fr. Bauer. Zehnte, verbeſſerte

und vermehrte Auflage. 8. Geh. Preis 20 Sgr.
Dieſes wegen ſeiner Vollſtändigkeit, Gründlichkeit und allgemeinen Anwendbarkeit

höchſt empfehlenswerthe Buch erſcheint hier nun bereits in zehnter, verbeſſerter
Auflage welches wohl der beſte Beweis für ſeine Güte und Brauchbarkeit ſein
dürfte.riche nur jedem Geſchäfts- und Gewerbsmanne, Kauf und Handelsleuten, Fa-

brikanten, Grundbeſitzern und Capitaliſten, ſondern auch allen den Perſonen, welche
ſich mit Abfaſſung von dergleichen Schriften und Aufſätzen befaſſen, ſo wie angehenden
Privat Secretairen, Dorfſchulzen Gemeindeſchreibern c. iſt dieſes Buch mit Recht
zu empfehlen.
L AA

Preis Ermaßigung.
Jn der ganzen Auflage übernahm ich und laſſe, ſoweit der Vorrath reicht, ſtatt

1 Thir. zu 15 Sgr. das Exemplar

Die Weltkunde
aus dem Standpunkte der Erdbeſchreibung.

Ein Hülfsbuch für Volksſchullehrer, um Naturbeſchreibung Naturlehre, Tech
nologie, Menſchenkunde und Geſchichte in einer durch Erdbeſchreibung vermittelnden

Verbindung zu behandeln.
Von Gottfr. Herrmann (ſjetzigem Rector in Mühlhauſen).

Mit einem Vorworte von Dr. Chr. Weiß, Königl. Preuß. Geh. Regierungs und
Schulrath in Merſeburg, Ritter c. 1838. 8. geh. 25 Bogen.

C War der Ladenpreis ſchon ein ſehr billiger auf große Verbreitung berech-
neter, ſo iſt der jetzt ermäßigte ein beiſpiellos billiger. Ein großer Theil der noch
vorhandenen Exemplare iſt roh, die uns zuerſt zugehenden Beſtellungen aber werden
mit gehefteten Exemplaren effectuirt.

Jede Buchhandlung liefert das Buch zu obigem Preiſe.
Merſeburg, den 15. Mai 1847. Louis Garcke.
Eine Partie Decken-Tucher, groß,

à St. 1 Thlr. 10 Sgr., 1 Thlr. 20 Sgr.,
Jaconett, Mouſſelin, franz. und Wiener Shawls und Umſchlagetücher, Camlot, Thi-
bet, Jaspés; für Herren Caſinet zu SommerRöcken, Buckskin, Weſten, ſeidene
Hals und Taſchentücher zu aufallend billigen Preiſen bei

E. Cohn, Leipziger Straße Nr. 305.
r

Ein ordentliches Dienſtmädchen, welches Friſcher Kalk Mittwoch den 26. Mai
in der Küche gut Beſcheid weiß, findet
ſogleich oder zum 1. Juni d. J. einen
Dienſt gr. Ulrichsſtraße Nr. 19.

Die obere Etage meines in Trotha
belegenen Hauſes, zum Sommerlogis ſich
eignend, iſt ſofort zu vermiethen.

Wittwe Bergfeld daſelbſt.

in der Kirchner'ſchen Ziegelei am Klaus-
thor.

m

Ein junges Mädchen vom Lande wünſcht
als Kinder- oder Stubenmädchen ein bal-
diges Unterkommen in oder außerhalb Halle.
Das Nähere bei Hn. Arndt an der Halle
Nr. 786.

Hekgrerſcoe Puſhdenckeeet

Hotel de Prusse.
Erſten Feiertag Militair-Concert,

zweiten und dritten Tanzmuſik und
freie Nacht.

Den Iſten Feiertag früh von
5 Uhr und Nachmittags Concert in
der Weintraube.

Stadtmuſikchor.

Den 2ten Feiertag früh von
5 Uhr und Nachmittags Concert in
der Weintraube.

Stadtmuſikchor.

Den Zten Feiertag Concert in
der Weintraube.

Stadtmuſikchor.

Vad Wittekind.
Zum zweiten Pfingſtfeiertag Morgens

Concert gegeben von dem Muſik-
chor des Hochlöbl. Füſilier-Bataillons.

Lüttich.

Funkens Garten.
Zum erſten Pfingſtfeiertag Nachmittags

Militair-Concert.

Zum Concert den ſten Nachmittags
und zum Tanzvergnügen den Zten Pfingſt-
feiertag ladet ergebenſt ein

Großmann in Karlsfeld.

Zum erſten Pfingſtfeiertag großes Con-
cert und nachher Ball, ausgeführt von der
Herzogl. Köthenſchen Kapelle; hierzu lade
ich hiermit ganz ergebenſt ein.

Anfang Abends 7 Uhr.
Radegaſt. W. Böning.,
Den 2ten und Zten Feiertag Tanzver-

gnügen auf dem Weinberg zu Beuchlitz,
wozu ergebenſt einladet

Ferd. Hübner.

Einladung.
Auf den erſten Pfingſtfeiertag ladet zum

Schweine-Auskegeln ergebenſt ein
der Gaſtwirth Mennicke

in Kattau.

Einladung.
Zum zweiten und dritten Pfingſtfeiertag

lade ich zum Tanzvergnügen ein und bitte
um geneigten Zuſpruch.

Ratſch in Böllberg.

Zum 2ten Pfingſtfeiertag ladet zum
Tanzvergnügen ganz ergebenſt ein

Wilh. Weber in Hohenthurm.
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend den 22. Mai 1847.

Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der 4ten Klaſſe 95ſter König-
licher Klaſſen Lotterie fiel ein Hauptgewinn von 40,000 Thlr. auf
Nr. 18,5195 nach Cöln bei Krauß; 2 Gewinne zu 5000 Thlr. fie
len auf Nr. 39,201 und 52,253 nach Breslau bei Holſchau und nach
Königsberg in Pr. bei Samter; 4 Gewinne zu 2000 Thlr. auf
Nr. 7660. 20,901. 28,288 und 32,901 in Berlin bei Meyer, nach
Cölu bei Reimbold, Halle bei Lehmann und nach Königsberg in
Pr. bei Samter; 40 Gewinne zu 1000 Thlr. auf Nr. 1573.
2943. 4785. 5245. 6139. 10,016. 10,958. 11,280. 11,551. 12,796.
16,957. 20,922. 22,922. 27,431. 29,278. 31,816. 34,406. 36,022.
37,270. 40,023. 46,323. 41,222. 42,264. 42,532. 45,828. 46,764.
49,637. 51,069. 55,089. 55,529. 56,257. 62,448. 62,838. 68,489.
71,179. 77,757. 78,959. 80,076. 81,969 und 84,398 in Ber
lin 2mal bei Aron jun. 2mal bei Borchardt, bei Burg, 2mal
bei Matzdorf, bei Moſer und 5mal bei Seeger, nach Breslau bei
Holſchau und 7mal bei Schreiber Bunzlau bei Appun, Coblenz
bei Gevenich, Cöln bei Krauß und bei Reimbold, Danzig 2mal bei
Meyer, Drieſen bei Abraham, Eilenburg bei Kieſewetter, Königs
berg in Pr. bei Friedmann, Liegnitz bei Leitgebel, Minden 2mal
bei Wolfers, Neumarkt bei Wirſieg, Nordhauſen bei Schlichte-
weg, Poſen bei Bielefeld, Potsdam bei Hiller, Sagan bei Wie
ſenthal und nach Stettin 2mal bei Wilsnach; 45 Gewinne
zu 500 Rthlr. auf Nummer 1184. 6721. 6951. 7859. 8588.
9542. 10,927. 12,267. 12,782. 15,141. 17,064. 17,940. 18,636.
22,944. 23,679. 23,853. 24,907. 30,476. 32,543. 33,175. 33,624.
34,884. 36,633. 37,359. 37,833. 38,831. 46,632. 47,216. 48,632.
50,311. 56,159. 57,536. 59,471. 65,394. 70,223. 73,559. 80,493.
80,797. 81,591. 81,605. 82,205. 82,611. 82,775. 82,854 u. 82,877
in Berlin bei Alevin, bei Burg, bei Matzdorf und 5mal bei Seeger,
nach Aachen bei Levy, Breslau bei Bethke, bei Löwenſtein u. 3mal
bei Schreiber, Cöln 2mal bei Krauß und 2mal bei Reimbold, Dan
zig bei Meyer und bei Rotzoll, Düſſeldorf 2mal bei Spatz, Halber
ſtadt bei Sußmann, Halle Zmal bei Lehmann, Königsberg in d. N.
bei Jacobi, Königsberg in Pr. 2mal bei Heygſter und 2mal bei Sam-
ter, Landsberg bei Borchardt, Liegnitz bei Leitgebel, Magdeburg bei
Büchting und bei Roch, Minden bei Wolfers, Poſen bei Bielefeld,
Potsdam bei Hiller, Ratibor bei Samoje, Stettin bei Wilsnach, Til-
fit 2mal bei Löwenberg, Wittenberg bei Haberland und nach Zeitz 2mal
bei Zürn 44 Gewinne zu 200 Rthlr. auf Nr. 2970. 5075. 6403.
10,314. 14,874. 16,419. 17,357. 18,649. 21,727. 23,498. 24,778. 25,276.
30,243. 32,390. 34,492. 34,796. 34,917. 35,405. 40,512. 41,254.
43,786. 44,133. 44,689. 44,846. 45,725. 45,760. 46,791. 49,629.
50,173. 50,329. 50,847. 51,562. 53,523. 53,554. 54,482. 54,793.
61,005. 70,154. 72,417. 74,841. 75,940. 81,115. 81,295 und 81,704.

Berlin, den 20. Mai 1847.
Königl. General Lotterie-Direktion.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 15. Mai. Darf man aus den von der

Admiralität in Portsmouth erlaſſenen Befehlen ſchließen,
ſo iſt die Regierung entſchloſſen, die brittiſche Flotte im
mittelländiſchen Meere anſehnlich zu vermehren. Der
»St. Vincent und die »Caledonias, jede von 120 Kano-
nen, werden, von mehreren andern Kriegsfahrzeugen be-
gleitet, unverzüglich nach dieſer Beſtimmung abgehen. Zu
gleicher Zeit erfährt man, daß der Oberbefehl dieſer Flotte

dem Contreadmiral Sir Ch. Napier anvertraut iſt, der
ſeine F

Das erſte Ziel deſſelben iſt Liſſabon.
lagge am Bord des St. Vincent aufhiſſen wird.

Portugal.
(London, d. 14. Mai.) Mit dem Peninſular Stea-

mer Montroſe“ ſind dieſen Morgen die neueſten Nach

richten aus Liſſabon uüber Southampton hier einge
troffen. Sie gehen bis zum 9. d. M. Das Gerücht von
der Flucht der Königin auf ein engliſches Kriegsfahrzeug
beſtätigt ſich nicht.

Nach der heutigen Times“ hat ſich auch die Jnſel
Angola fur die Sache der Junta von Oporto pronuneirt.

(Paris, d. 17. Mai.) Die Debats« haben uber
Spanien Briefe aus Oporto bis zum 11. Mai erhalten.
Die Junta weigert ſich, die ihr durch Oberſt Wylde uber
brachten Propoſitionen der Regierung anzunehmen; ſie ver
langt vielmehr, daß Donna Maria ſich ihren Bedingungen
unterwerfe. Die Junta verlangt nämlich die Reform der
konſtitutionellen Charte, die unverzuügliche Einberufung der
Kortes, ein progreſſiſtiſches Miniſterium, deſſen Wahl der
Junta überlaſſen bleibe, die Reorgantſation der National-
garde, die Beſtätigung von Seiten der Königin fur alle
Akte und alle Ernennungen in der Armee und Civilverwal-
tung und fur alle von der Junta ſeit Beginn des Buürger-
kriegs gemachten Anlehen; außerdem verlangt die Junta
die Beurlaubung der Armee der Königin und die Aner-
kennung der alten und neuen von ihr (der Junta) den Of-
fizieren der alten migueliſtiſchen Armee garantirten oder
verliehenen Grade.
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Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 20. bis 21. Mai.

Jm Kronpriuzen: Hr. Kammerherr u. Gutsbeſ. Baron v. Go
thenhayn m. Fam. a. Muünchen. Hr. Gutsbeſ. v. Neubaur a.
Tauhardt. Hr. OLGRath Reinicke a. Naumburg. Hr. Geh.

Sello m. Fam. a. Saarbrucken. Hr. Cand. phil. Bade
a. Berlin. Hr. Dr. phil. Auberlen a. Stuttgart. Hr. Profeſſor
Gelzer a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Stiefel a. Frankfurt, Bi-
ſchoff, Morgenroth u. Schmidt a. Erfurt, Bruhm a. Gera,
Saraſin a. Baſel, Julius a. Berlin.

Stadt Zürich: Hr. Prem. Lieut. v. Müller a. Schwerin. Die
Hrrn. Oekon. Cavalli a. Frankfurt, Oelzen u. v. Meyerink a.
Aurich, Hoffmann a. Lahr. Die Hrrn. Kaufl. Hanſen a. Mont-
joie, Koch a. Magdeburg Reimer a. Hückeswagen, Schwarz a.
Berlin.

Goldnen Ring: Die Hrrn. Kaufl. Fuhrmann a. Aſchersleben,
Krager a. Leipzig, Bracke a. Brandenburg. Frau Amtm. Mül
ler a. Abenrode.

Goldnen Löwen Hr. Lederfabr. geh a. Eupen. Hr. Ju
welier Lindner a. Berlin. Hr. Jnſp. Hartmann a. Cöthen. Hr.
77 med. Meißner a. Leipzig. Hr. Muhlenbeſ. Schulze a.

rgau.
Schwarzen Bär: Hr. Kunſthdlr. Künſtler a. Limburg. Die Hrrn.

Kaufl. Blumenthal a. Berlin, Schonburg a. Bamberg. Hr. Fa
brik. Brunnhuber a.

Stadt Hamburg: Hr. Amtm. Schmidt a. Ramſin. Hr. Ritter-
gutsbeſ. v. Steinbach a. Harzgerode. Die Hrrn. Kaufl. Taufner
a. Berlin Wernthal a. Nordhauſen, Naumann a. Magdeburg,
Leiter a. Dresden.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Löwill u. Milker a. Lübeck,
Brückner a. Leipzig. Hr. Stud. Köhler a. Berlin. Hr. Dr. Zö-
er a. Swinemunde. Hr. Oelmuüller Oelsner a. Wittenberg.
r. Oekon. Schäfer a. Zahna.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Weſtenberg a. Fürth, Wilke
a. Berlin, Bödner u. Hr. Handelsm. Elle a. Stettin. Hr. Dr.
med. Sander a. Danzig. Hr. Partik. Jordan a. Berlin.



Bekanntmachungen.
Freiwillige Subhaſtation.

Das den Erben des Gutsbeſitzer Gott-
lob Auguſt Kirchner gehörige, zu De
derſtedt belegene Anſpanngut mit circa
162 Morgen größtentheils ſeparirten Ackers,
Wohn und Wirthſchaftsgebäuden vollſtän
digem Jnventario und ſonſtigem Zubehör,
eingetragen ins Hypothekenbuch von Deder-
ſtedt Vol. J. Fol. 265 und abgeſchätzt un
ter Abzug der Laſten auf

11,528 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf.
ſoll Erbtheilungshalber

am 12. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr
im Kirchner'ſchen Gaſthofe zu Deder-
ſtedt freiwillig ſubhaſtirt werden und
kann ein bedeutender Antheil der Kaufgel-
der an dem Gute ſtehen bleiben.

Schraplau, den 5. Mai 1847.
Adl. v. Waldenburg'ſches Patrimo-

nialgericht des Amts Hedersleben.
Bank.

Die Strumpffabrikant Lungkwitz'ſchen
Erben beabſichtigen, ihr in der Ranniſchen
Straße suh Nr. 506 hierſelbſt dicht am
Franckensplatz belegenes Haus welches ge
räumige, bequeme und freundliche Wohn-
gelaſſe, Hof, mehrere Remiſen, große Bo-
denräume, trockene Keller u. ſ. w. enthält,
im guten baulichen Zuſtande ſich befindet
und auch durch ſeine günſtige Lage in der
Nähe der projectirten neuen Straße durch
die Zwinger ſich empfiehlt, im Wege des
Meiſtgebots zu verkaufen.

Es iſt zur Licitation ein Termin auf
den 7. Juni d. J. Nachmittags 3 Uhr

in meiner Expedition anheraumt, in wel-
chem bei annehmlichen Geboten auch gleich
der Zuſchlag erfolgt.

Der Juſtiz- Commiſſar
Gödecke.

Gaſthofs- Verkauf.
In einer großen Stadt, welche ſich we

gen der daran liegenden Eiſenbahnen, Chauſ
ſeen, Schifffahrt, als auch der darin be-
findlichen Univerſität und anderer Bran-
chen, einer fortwährenden blühenden Nah-
rung zu erfreuen hat, iſt ein ſehr nahr-
hafter Gaſthof, welcher von allen Ständen
frequentirt wird, 30 Stuben und für circa
60 Pferde Stallung enthaltend, mit den
nöthigen Remiſen, bequemer Einfahrt und
Hofraum, wegen Familienverhältniſſen zu
einem ſehr ſoliden Preis mit einer Anzah-
lung von circa 5 6000 Thlr. zu verkau-
fen und das Nähere darüber in meinem
Geſchäftsbüreau in Halle, Rathhausgaſſe
Nr. 250, zu erfragen.

Der Kaufmann Opit.
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Bekanntmachung.
Am Sonntag den 23. d. M., wird

ein von Berlin kommender Extrazug um
31 Uhr von Cöthen und um 4 Uhr
von Halle nach Leipzig abgehen, mit
welchen Perſonen in allen drei Wagen-Klaſ-
ſen befördert werden.

Magdeburg, den 20. Mai 1847.
Direetorium

der Magdeburg Cöthen Halle Leipziger
Eiſenbahn Geſellſchaft.

Defoy.

Auction trockener geſchnittener
Hölzer, Wagen, Pferde n. meh-

rer Wirthſchaftsgegenſtände.
Am 2. Juni e. ſollen in der Mühle zu

Jeßnitz eine Partie eichene, kieferne und
birkene Pfoſten div. Stärke und Länge,
eichen Kreuzholz und Steile, weißbuch.
Brett und circa 20 Stück kief. Kühlſchiffs
pfoſten ferner 1 großer Frachtwagen ein
ganz neuer ſtarker Stockwagen, 1 drei-,
1 zwei und 1 einſpänniger Leiterwagen,
2 große Holzſchlitten, eine ganz mit Eiſen
beſchlagene Hebe und Ketten, 3 ſehr brauch-
bare Pferde, Kummte und Sielenzeug, ſo
wie mehrere andere Gegenſtände, gegen
baare Zahlung verſteigert werden. Anfang
Vormittag 9 Uhr.

Eis-Maitrank,
ſowie jetzt friſche Stachelbeer und
Kirſchtorten bei

C. L. Blau.
Ananas

ſind noch zu haben von bekannter Qualität

bei C. L. Blau.
3000, 1800, 1000, 800, 400 Tha-

ler ſind auszuleihen durch C. Heyne-
mann, im Gaſthof zur
Rr. 539 zu Halle.

goldnen Roſe

SlJ2J

Friſcher Kalk
Donnerstag den 27. d. bei Trübe.

Langes Roggenſtroh iſt zu verkaufen.
Stadt Hamburg.

Eine vierregiſtrige Drehorgel iſt billig zu
verkaufen Steinſtraße Nr. 173.

Fertige Polſterwaaren em-
pfiehlt

A. Küpp, Tapezierer,
Steinthor Nr. 1518, neben der Stadt

Wien.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Die Schwimm- und Bade-An-
ſtalt bei Elitzſch iſt für dieſe Saiſon
wieder eröffnet, und mit allen erwünſchten
Bequemlichkeiten verſehen.

Mein Schwimm Unterricht wird nach
der leichtfaßlich Pfuhl'ſchen Methode für
das Honorar von 2 Thlr. unter meiner
Aufſicht ertheilt. Meldungen werden in
der Bade- Ayſtalt Nr. 1869 entgegenge-
nommen.

Die Hutfabrik von J. C. Pfahl,
Schmeerſtraße Nr. 480,

empfiehlt feine Filz- und franz. Seidenhüte,
ſowie alle andern Qualitäten eigner Fabrik,
zu den billigſten Preiſen.

C Gygas, Tiſchlermeiſter,
Märkerſtraße, nahe am Markt, empfiehlt
zur gütigen Beachtung ſein Meubles-,
Polſter- und Spiegel- Magazin mit einer
guten Auswahl Mahagoni- und birkener
Meubles zu den billigſten Preiſen.

Wer in Seeben einen goldnen Ohrring
verloren hat, kann denſelben wieder in Em
pfang nehmen

kl. Ulrichsſtraße Nr. 1021.

6000, 2500, 2000, 1100, 800, 400,
250 Thlr. ſind auszuleihen durch den Actuar

Dancker, Schmeerſtraße Nr. 480.

DaguerreotypPortraits
werden täglich bis 5 Uhr angefertigt im
Hauſe des Herrn Hofrath Keferſtein,
vis à vis dem alten Packhof.

Alle Tage Tauben mit Spargel, Eier-
kuchen und Salat

im Tunnel bei Fehling.

Tivoli- Theater.
Sonntag den 23. Mai: Eröffnung des

neu erbauten Tivoli Theaters in der
Weintraube: »Mutterſegen oder
die neue Fanchon«.

Montag den 24. Mai: Müller und
Miller. Vorher: Der Verräther.

Eintrittspreis 6 Sgr. Kaſſenöffnung
6 Uhr, Anfang 6! Uhr.

C. Nachtigal.

An L. P.
Leben glüht in Deinen Blicken,
O, Mädchen, Du mein Paradies,
Und alle Reize, die Dich ſchmücken,
In Jugendfülle Dich beglücken:
Sie ſind ſo hold, ſo ſüß!
Es heißt Louiſe dies mein Paradies!

eeeà

1 Nr. 28,
auf Nr.
fielen ar

lau bei
und nad
Nr. 165.
11,147.

28,005.
51,527.

70,160.
bei Aler
Seeger

ſtenberg
und 3m
dorf be

Braun,und bei
ſelbach,

bei Vo—

8107. 8
23,805.
42,939.
63,098.
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